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Stadt Nieder-Olm « Bebauungsplan ,Nérdlich der Hubertusmihle’ Rechtsgrundlagen

RECHTSGRUNDLAGEN (AUSWAHL)

Grundlagen dieses Bebauungsplans sind:

1.

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. | S.
3634), zuletzt gedndert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. | Nr. 189)

. Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundsticke (Baunutzungsverordnung - BauNVO)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt ge-
andert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176)

. Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitpléne und die Darstellung des Planinhalts (Plan-

zeichenverordnung 1990 - PlanZV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. | 1991 S. 58), zuletzt
gedndert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. | Nr. 189)

. Gesetz Gber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz — BNatSchG) in der

Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt gedndert durch
Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 323)

. Gesetz zum Schutz vor schédlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geréu-

sche, Erschitterungen und dhnliche Vorgénge (Bundes-Immissionsschutzgesetz — BImSchG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274), zuletzt geéndert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. | Nr. 189)

. Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) in der Fassung vom 24. November 1998 (GVBI.

S. 365), zuletzt gedindert durch Gesetz vom 26. November 2024 (GVBI. S. 365)

Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft (Landesnaturschutzge-
setz - LNatSchG) in der Fassung vom 06. Oktober 2015 (GVBI. 2015, 283), zuletzt gedndert
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBI. S. 287)

. Landesnachbarrechtsgesetz (LNRG) vom 15. Juni 1970 (GVBI. S. 198), zuletzt geéindert durch

Gesetz vom 21. Juli 2003 (GVBI. S. 209)

. LandesstrafBengesetz (LStrG) in der Fassung vom O1. August 1977 (GVBI. S. 273), zuletzt ge-

andert durch Artikel 68 des Gesetzes vom 20. Dezember 2024 (GVBI. S. 473)

10.Landesgesetz zur Installation von Solaranlagen (Landessolargesetz — LSolarG) vom 30. Sep-

tember 2021 (GVBI. 2021, 550), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 22. November 2023
(GVBI. S. 367)

11.Gemeindeordnung fir Rheinland-Pfalz (GemQ) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBI.

S. 153), zuletzt gedéndert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Dezember 2024 (GVBI. S.
473, 475)

BESTANDTEILE DES BEBAUUNGSPLANS

Der vorliegende Bebauungsplan besteht aus

. der Planzeichnung, MaBstab 1 : 1.000, mit Legende
+ den Rechtsgrundlagen,

+ den separaten Textlichen Festsetzungen

¢ und den Verfahrensvermerken.

Die Begrindung ist beigefigt.
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STADT NIEDER-OLM
BEBAUUNGSPLAN ,NORDLICH DER HUBERTUSMUHLE’
EINSCHLIESSLICH ,WEINBERG IIl - 4. ANDERUNG’

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Formale Einordnung:

Der vorliegende Bebauungsplan Gberplant im Siden auch einen Teil des bestehenden rechtskraftigen Bebauungs-
plans ,Weinberg IlI'. Nach Inkrafttreten ersetzen die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des hier vorliegen-
den Bebauungsplans fir diesen Teilbereich die Regelungen des bestehenden Bebauungsplanes ,Weinberg Il voll-
standig.

Ausfertigung:
Die Bebauungsplansatzung besteht aus diesen Textfestsetzungen und der separaten Planzeichnung.
Hiermit werden die Textfestsetzungen ausgefertigt.

Es wird bestatigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit den hierzu ergangenen Beschlissen des Stadtrates
der Stadt Nieder-Olm Ubereinstimmt.

Nieder-Olm, den ........c...........

Stadtbirgermeister Dienstsiegel

1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN GEMASS BAU-
GESETZBUCH (BAUGB)........eceeeevenrrenesesesesessssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssasosssssssss
1.1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG
1.2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
1.3 BAUWEISE
1.4 HOCHSTZULASSIGE ZAHL DER WOHNUNGEN IN WOHNGEBAUDEN
1.5 FI.ACHEN, DIE VON BEBAUUNG FREIZUHALTEN SIND
1.6 FUHRUNG VON VERSORGUNGSANLAGEN UND -LEITUNGEN

1.7 FLACHEN ODER MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR
ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT 4

1.8 FLACHEN FUR BESONDERE ANLAGEN UND VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ
VOR SCHADLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN UND SONSTIGEN GEFAHREN IM
SINNE DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESETZES SOWIE ZUM SCHUTZ VOR
SOLCHEN EINWIRKUNGEN ODER ZUR VERMEIDUNG ODER MINDERUNG
SOLCHER EINWIRKUNGEN ZU TREFFENDEN BAULICHEN UND SONSTIGEN

B DA DONMNMN

TECHNISCHEN VORKEHRUNGEN 5
1.9 ANPFLANZEN UND ERHALTUNG VON BAUMEN UND STRAUCHERN UND
SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN 6

2 ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN GEMASS LANDESBAUORDNUNG VON
RHEINLAND-PFALZ (LBAUO)...ccccectrceccacsacsecsessessessessssssssssssssssessesssssessssssssssssssssssses 7
2.1 AUSSERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN 7
2.2 GESTALTUNG DER NICHT UBERBAUTEN GRUNDSTUCKSFLACHEN 8
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3 SONSTIGE HINWEISE.........ccucrerunrinensunneresnssssesessssesesnsssssssnssssssssnsssssssssssesssnssseseses 9
3.1 DRINGEND ZU BEACHTENDE HINWEISE 9
3.2 WEITERE HINWEISE 10

4 ANHANG |: LARMPEGELBEREICHE GEMASS DIN 4109 (2018)........cccceueueuennnnenens 17

5 ANHANG II: PFLANZENLISTEN UND PFLANZQUALITATEN .......c.cccoeverurnrnsnsnenenenes 21

6 ANHANG Ill: UMGANG MIT DEM ARTENSCHUTZ...........cceererururneesnsncnensnssenesnenes 23

1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN GEMASS BAU-

1.1

1.2

1.2.1

GESETZBUCH (BAUGB)

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

WA = Allgemeines Wohngebiet gemaB § 4 BauNVO i. V. m. § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO

Allgemein zuléssig sind:
1. Wohngebdaude,

2. die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften
sowie nicht stérende Handwerksbetriebe.

Ausnahmsweise zugelassen werden kénnen:

1. Anlagen fur soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke,

2. sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe.,

Nicht zuléssig sind:

1. Anlagen fur kirchliche und kulturelle Zwecke,
2. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

3. Anlagen fur Verwaltungen,

4. Gartenbaubetriebe,

5. Tankstellen.

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 3 BauGB und §§ 16 bis 20 BauNVO)

Hoéhe und Héhenlage der baulichen Anlagen

Die Festsetzung der Héhe baulicher Anlagen erfolgt durch die maximal zuléssige Trauthdhe
(THmax) und die maximal zulassige Firsthéhe (FHmax).
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Unterer Bezugspunkt fir die Bestimmung der Trauf- und Firsthdhe ist

» die Hdhenlage der Straflenoberkante der erschlieBenden Straflenverkehrsflache,
» gemessen in der Mitte der Stralenverkehrsfléche in Geb&udemitte.

Bei Eckgrundsticken ist diejenige angrenzende Straflenseite maBBgebend, die gemaf der
Planzeichnung festgelegt ist.

Bestimmungen zur Traufhéhe
Die Trauthdhe (TH) wird definiert als

» das senkrecht auf der Wand der straBenseitigen Fassade gemessene Mafl vom un-
teren Bezugspunkt

» bis zum oberen Bezugspunkt = Schnittlinie der Wand mit der Oberkante der Dach-
haut.

Die zuléssige Trauthdhe ergibt sich gemaéf Eintrag in die Nutzungsschablone.

Bestimmungen zur Firsthohe

Die Firsthohe (FH) wird definiert als
» das senkrecht auf der Wand der straf3enseitigen Fassade gemessene Maf3
» vom unteren Bezugspunkt
> bis zum oberen Bezugspunkt = Oberkante des Firsts bzw. des Gebdudes an der
héchsten Stelle.
Bei Dachformen ohne Trauflinie wie Flachddchern wird bis zum oberen Abschluss
der Wand (z. B. Attika) gemessen.

Die zuléssige Firsthdhe ergibt sich gemaéf Eintrag in die Nutzungsschablone.

1.3 BAUWEISE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)

Fir die Teilgebiete WA 1a, WA 2a, WA 2b, WA 3c und WA 3d werden abweichende Bau-

weisen ,a’ festgesetzt, die wie folgt definiert sind:

WA 1a: Zuléssig sind nur Einzel- und Doppelhéuser. An die westliche Grundstiicksgrenze
darf angebaut werden. An die nérdliche Grundsticksgrenze darf bis zu einer Tiefe von
20 m, gemessen von der Pariser Strale Richtung Grundsticksmitte, angebaut werden.
Ansonsten gelten die Grenzabstdnde der Landesbauordnung.

WA 2a: Zuléssig sind nur Einzel- und Doppelhéuser. An die westliche Grundsticksgrenze
darf angebaut werden. Im Norden, Osten und Siden sind die Grenzabsténde der Lan-
desbauordnung einzuhalten.

WA 2b: Zuléssig sind nur Einzel- und Doppelhduser. An die nérdliche und westliche
Grundsticksgrenze darf angebaut werden. Im Osten und Siden sind die Grenzabstdnde
der Landesbauordnung einzuhalten.

WA 3c: Zuléssig sind nur Einzelhduser. An die nérdliche Grundsticksgrenze darf ange-
baut werden. Im Westen, Osten und Siden sind die Grenzabstéinde der Landesbauord-
nung einzuhalten.
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1.4

1.5

1.6

1.7

WA 3d: Zuléssig sind nur Einzelhduser. An die sidliche Grundsticksgrenze darf angebaut
werden. Im Norden, Westen und Osten sind die Grenzabsténde der Landesbauordnung
einzuhalten.

In den Teilgebiete WA 1b und WA 3b sind nur Einzel- und Doppelhauser zuléssig.
Im Teilgebiet WA 3a sind nur Hausgruppen zuléssig.

HOCHSTZULASSIGE ZAHL DER WOHNUNGEN IN WOHNGEBAUDEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)
In den Teilgebiete WA Ta, WA 1b, WA 2a und WA 2b wird die héchstzuléssige Zahl der

Wohnungen in Wohngebduden mit maximal drei Wohnungen pro Wohngebdude festge-
setfzt.

In den rickwartigen Teilgebieten WA 3a, WA 3b, WA 3c und WA 3d wird die héchstzu-
lassige Zahl der Wohnungen in Wohngebéduden mit maximal einer Wohnung je angefan-
gene 150 m2 Grundsticksfléche festgesetzt.

FLACHEN, DIE VON BEBAUUNG FREIZUHALTEN SIND
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Auf der von Bebauung freizuhaltenden Fléche sind Gebéude aller Art unzuldssig. Sonstige
bauliche Anlagen kénnen nur ausnahmsweise zugelassen werden, sofern deren Baumasse
20 m3 nicht Uberschreitet.

FUHRUNG VON VERSORGUNGSANLAGEN UND -LEITUNGEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Die Fihrung von Versorgungsleitungen der technischen Infrastruktur ist nur in unterirdischer
Bauweise zuldssig.

FLACHEN ODER MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR
ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Ausfihrung der Stellplatzflachen, Wege und Zufahrten

Stellplatze for Pkw sowie sonstige befestigte, mit dem Erdboden verbundene Flachen auf
den Grundsticken sind, soweit sie nicht unterbaut sind, mit wasserdurchlassigen offenfu-
gigen Beldgen auszufGhren. Das sind z.B. breitfugiges Pflaster, Rasenfugenpflaster, Poren-
pflaster, Rasengittersteine oder Rasenwaben. Ausgenommen von dieser Verpflichtung sind
Terrassen.

Alternativ zur voranstehenden Bestimmung kénnen befestigte Flachen wasserundurchléssig
angelegt werden, soweit das anfallende Niederschlagswasser in seitliche Mulden oder
sonstige Versickerungseinrichtungen abgefihrt wird.
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1.8

Artenschutzgerechte Beleuchtung im Freien

Zur Minderung von beleuchtungsbedingten Lockeffekten und Totalverlusten bei der lokalen
Insektenfauna sind fir die Beleuchtung auflerhalb von Gebéduden warmweif3 geténte LED-
Lampen mit einer Farbtemperatur von maximal 3.000 K, Abstrahlwinkel von max. 70° zur
Vertikalen, gerichtet zum Boden verwenden. Die Beleuchtungsstérke und -dauer sind auf
das fachtechnisch gebotene Mindestmaf3 zu reduzieren. Es sind geschlossene (staubdichte)
Leuchtkérper zu verwenden.

Auf die Bestimmungen des § 41a BNatSchG' (Schutz von Tieren und Pflanzen vor nachtei-
ligen Auswirkungen von Beleuchtungen) wird zudem hingewiesen.

FLACHEN FUR BESONDERE ANLAGEN UND VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR
SCHADLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN UND SONSTIGEN GEFAHREN IM SINNE
DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESETZES SOWIE ZUM SCHUTZ VOR SOLCHEN
EINWIRKUNGEN ODER ZUR VERMEIDUNG ODER MINDERUNG SOLCHER
EINWIRKUNGEN ZU TREFFENDEN BAULICHEN UND SONSTIGEN TECHNISCHEN
VORKEHRUNGEN

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Passiver Schallschutz - MaBgebliche AuBenlérmpegel

Bei der Errichtung, Erweiterung, Anderung oder Nutzungsdnderung von Gebduden sind
die erforderlichen Schallddmm-Mafle der Aufenbauteile (u.a. Fenster, Auflenwdénde,
Dachflachen) und der Auflenbauelemente (u.a. Liftungseinrichtungen, Rollladenkdsten)
von schutzbedirftigen Raumen? mindestens gemdfl den Anforderungen nach DIN 4109-
1: 2018-012 ‘Schallschutz im Hochbau’ bzw. der jeweils aktuell baurechtlich eingefihrten
Fassung zu dimensionieren.

Die erforderlichen Schallddmmmafe sind in Abhdngigkeit von der Raumnutzungsart und
RaumgréfBe im Baugenehmigungsverfahren auf Basis der DIN 4109 nachzuweisen.

Von den Festsetzungen kénnen Ausnahmen zugelassen werden, wenn im bauordnungs-
rechtlichen Verfahren bzw. Freistellungsverfahren der Nachweis erbracht wird, dass gerin-
gere mafigebliche AuBenldrmpegel vorliegen.* Die Anforderungen an die Schalldémmung
der Aulenbauteile sind dann entsprechend den Vorgaben der DIN 4109 zu reduzieren.

Auf Grundlage des Schallschutznachweises sind die im Anhang | geschossweise dargestell-
ten maBgeblichen Larmpegelbereiche geméafl DIN 4109 (201 8)5 heranzuziehen.

Hinweis: § 41a BNatSchG ist noch nicht in Kraft

Hinweis: z.B. Wohn-, Schlaf-, Kinderzimmer, Kommunikations- und Birordume, Kiichen soweit sie dem Auf-
enthalt dienen.

Hinweis: Die genannte DIN 4109 ‘Schallschutz im Hochbau’ von Januar 2018 wird bei der Verwaltungs-
stelle, bei der auch der Bebauungsplan nach seiner Rechtskraft eingesehen werden kann, zur Einsicht bereit-
gehalten.

Hinweis: Das kann beispielsweise durch die Abschirmwirkung von Gebduden eintreten. Die Anforderungen
an die Schallddmmung der Aulenbauteile kénnen dann ggf. entsprechend den Vorgaben der DIN 4109
reduziert werden.

Schalltechnisches Ingenieurbiro Pies GbR: Schalltechnisches Gutachten zum bauleitplanerischen Verfahren
in Nieder-Olm, Boppard-Buchholz, 25. Oktober 2024, Anhang 6.1, 6.2, 6.3
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1.9

1.9.1

1.9.2

Schallgedémmte Liftungseinrichtungen

Bei der Errichtung, Erweiterung, Anderung oder Nutzungséinderung von Gebéuden sind
die schutzbedirftigen Radume, die zum Nachtschlaf genutzt werden kénnen, an Fassaden
mit Beurteilungspegeln > 49 dB(A) nachts mit schallgedémmten Be- und Entliftungsanla-
gen auszustatten.

Der maBgebliche Bereich fir diese Festsetzung betrifft das gesamte Plangebiet.

Von dieser Festsetzung kénnen Ausnahmen zugelassen werden, wenn im bauordnungs-
rechtlichen Verfahren der Nachweis erbracht wird, dass im Einzelfall vor dem Fenster des
zum Nachtschlaf genutzten Raumes der Beurteilungspegel nachts 49 dB(A) nicht Gber-
schreitet oder der Raum Uber ein weiteres Fenster (mit Beurteilungspegel < 49 dB(A)
nachts) belGftet werden kann.

AuBBenwohnbereiche

Auflenwohnbereiche (Terrassen, Balkone, Loggien etc.) sind nur in Bereichen zuléssig, in
denen die mafigeblichen Beurteilungspegel von 64 dB(A) nicht Gberschritten werden.

Sofern in Bereichen mit maBgeblichen Beurteilungspegel von > 64 dB(A) Auflenwohnbe-
reiche (Terrassen, Balkone, Loggien etc.) vorgesehen werden sollen, ist durch entspre-
chende Maf3nahmen sicherzustellen, dass dort Beurteilungspegel < 64 dB(A) erreicht wer-
den.

Von dieser Festsetzung kénnen Ausnahmen zugelassen werden, wenn im bauordnungs-
rechtlichen Verfahren der Nachweis erbracht wird, dass im Einzelfall bei der Dimensionie-
rung von Aufenwohnbereichen die Abschirmung des eigenen Gebédudes genutzt werden
kann. Ferner sind Auflenwohnbereiche auch méglich, wenn sie mit aktiven Mafinahmen in
Form von verglasten Balkonen, Wintergarten, Loggien oder eigenen Schutzvorkehrungen
baulicher Art (Schutzwénde etc.) gegen die Einwirkung von Verkehrslarm geschitzt werden.

Die Grenzwertlinie der 16. BImSchV (64 db(A)) bezogen auf die Pariser Strale und die
StraBBe ,An der Hubertusmihle’ ist in der Planzeichnung eingetragen.

ANPFLANZEN UND ERHALTUNG VON BAUMEN UND STRAUCHERN UND
SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN

(9 Abs. 1 Nr. 250, b BauGB)

Pflanzbestimmungen fir private Grundsticksfléichen

Die privaten nicht Gberbaubaren Grundsticksfléchen, die gemafl der Festsetzung zur
Grundfléchenzahl (GRZ) verbleiben, sind als Grinbereiche anzulegen.

Je Grundstick ist mindestens ein Laubbaum Il. Ordnung zu pflanzen und durch Pflege
dauerhaft zu unterhalten. Vorhandene Baume einheimischer und standortgerechter Arten
durfen mit der Pflanzbestimmung verrechnet werden.

Werden entlang der Pariser Strale Gebdude mehr als 5,0 m nach Osten abgerickt von
dieser StraBe errichtet, ist je angefangene 20 m Grundsticksbreite/Grundsticksfront ein
Laubbaum zu pflanzen.

Dachbegrinung

Die undurchsichtigen Anteile der Dachflachen der Flachdécher und flach geneigten Da-
cher bis 5 Grad Neigung sind mit einer extensiven Dachbegrinung aus an Trockenheit
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1.9.3

2.1

2.1.1

2.1.2

angepassten Sukkulenten, Krdutern und niedrigwichsigen Grésern auszufihren. Alternativ
ist auch eine intensive Dachbegrinung zuldssig.

Ausgenommen von der Begrinungsverpflichtung sind Dachfléchen bis zu einer GréBe von
5 m2, Uberdachungen sowie transparente Dachteile.

Allgemeine Bestimmungen
Fur die voranstehenden Pflanzvorschriften sind die Arten und Pflanzqualitédten gemaf3 Ar-
tenliste im Anhang zu verwenden.’

Die Bepflanzungen sind fachgerecht herzustellen, dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und im
Falle ihres Abgangs in der nach dem Ausfall néchsten Pflanzperiode gleichwertig zu erset-
zen. Die beschriebenen Bepflanzungen sind spatestens in der Pflanzperiode durchzufihren,
die nach Fertigstellung der baulichen Anlagen folgt.

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN GEMASS LANDESBAUORDNUNG
VON RHEINLAND-PFALZ (LBAUO)

AUSSERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO)

Dachform

In den Teilgebieten WA 1a, WA 1b, WA 2a, WA 2b und WA 3d sind nur Satteldécher
zulassig. In den rickwdartigen Bereichen der Teilgebiete WA 1a und WA 1b sind dariber
hinaus ab einer Tiefe von 28 m, gemessen ab der westlichen Grundsticksgrenze, auch
Pult- und Flachddcher zuléssig.

In den rickwartigen Teilgebieten WA 3a, WA 3b und WA 3c sind Satteldécher, Pultdéacher

und Flachdécher zuléssig.

Fir Garagen und Nebenanlagen gelten diese Festsetzungen nicht.

Dachneigung

In den Teilgebieten WA 1a, WA 1b, WA 2a, WA 2b und WA 3d muss die Dachneigung
bei Sattelddchern mindestens 30° und darf héchstens 45° betragen. In den rickwdértigen
Bereichen der Teilgebiete WA 1a und WA 1b muss ab einer Tiefe von 28 m, gemessen ab
der westlichen Grundsticksgrenze, die Dachneigung bei Sattelddchern mindestens 25° und
darf héchstens 40° betragen.

In den rickwértigen Teilgebieten WA 3a, WA 3b und WA 3c muss die Dachneigung bei
Satteldachern mindestens 25° und darf héchstens 40° betragen.

Bei Pultdéchern muss die Dachneigung mindestens 15° und darf héchstens 30° betragen.

Hinweis: Die Abstandsbestimmungen des Landesnachbarrechtsgesetzes sind parallel zu beachten.
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21.3

21.4

2.2

2.2.1

Dacheindeckung

Die Verwendung von grellen oder leuchtenden Farben sowie von glénzenden, reflektieren-
den und spiegelnden Materialien ist unzul@ssig. Insbesondere sind Eindeckungen aus
eloxierten Metallen sowie glasierten Materialien nicht zuléssig. Matte Metalloberfléchen
sind gestattet.

Von den voranstehenden Vorschriften sind Oberfléchen ausgenommen, die der passiven
oder aktiven Nutzung der Sonnenenergie dienen.

Anlagen zur Solarenergienutzung

Aufgestdnderte Anlagen zur Solarenergienutzung auf der Dachfléche sind nur bei Dachern
bis 5° Neigung zuléssig. Die Verpflichtung der Dachbegrinung gemaf Punkt 1.9.2 besteht
bei Aufstéinderung weiter.

Bei Dachern mit mehr als 5° Neigung sind Solaranlagen parallel zur Dachhaut anzuord-
nen.

GESTALTUNG DER NICHT UBERBAUTEN GRUNDSTUCKSFLACHEN
(§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO)

Gestaltung der nicht Gberbauten Fléichen der bebauten Grundsticke und Ausschluss von
Steingdrten und -schittungen

Die nicht Uberbauten Grundsticksflachen, die geméf Festsetzung zur Grundflachenzahl
verbleiben, sind, soweit sie nicht als Zufahrt oder Stellplatzflache befestigt werden, zu be-

grinen, landschaftsgartnerisch zu bepflanzen und daverhaft zu erhalten.”

Die Anlage von Garten als Stein-/ Kies-/ Split- und Schottergarten oder -schittungen ist
unzuld@ssig.

Hinweis: Bei diesen ,Gérten” handelt es sich in der Regel um Gérten, bei denen der (frucht-
bare) Oberboden abgetragen und diese Flédche mit einer Folie abgedeckt wird. Dieser
Raum wird mit Kleingestein, Kies oder Schotter aufgefillt, oft mit vereinzelten Solitérpflanzen
punktuell bepflanzt.

Hinweis: Die Bestimmungen der planungsrechtlichen Festsetzungen sind parallel zu beachten.
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3 SONSTIGE HINWEISE

3.1 DRINGEND ZU BEACHTENDE HINWEISE
1. Artenschutz

Zum Artenschutz wird auf die unmittelbar geltenden Bestimmungen des Bundesnatur-
schutzgesetzes (BNatSchG) verwiesen. Das sind insbesondere im Abschnitt 2 ,Allge-
meiner Artenschutz’ § 39 ,Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen, ...
sowie im Abschnitt 3 ,Besonderer Artenschutz’ § 44 Vorschriften fir besonders ge-
schitzte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten’.

U.a. ist nach § 39 Abs. 5 BNatSchG die Rodung eines gehdlzbewachsenen Baufeldes
ausschlieBlich in der nach dem BNatSchG dafir vorgesehenen Zeit von Anfang Okto-
ber bis Ende Februar des Folgejahres durchzufGhren.

2. Sturzflutgeféhrdung

Im Planbereich besteht eine geringe Geféhrdung durch Sturzfluten infolge von Stark-
regen. Diese Geféhrdung geht aus der Sturzflutgefahrenkarte des Landes Rheinland-
Pfalz hervor. Sie bilden Wassertiefen, FlieBgeschwindigkeiten und FlieBrichtungen von
oberfléchlich abflieBendem Wasser infolge von Starkregenereignissen ab. Fir die Be-
rechnung der Karten wurden Szenarien mit unterschiedlicher Niederschlagshéhe und
-daver betrachtet. Basis der Sturzflutgefahrenkarten ist ein einheitlicher StarkRegenln-
dex. Die beigefigte Karte fir das vorliegende Plangebiet stellt ein sog. ,,auBBergewshn-
liches Starkregenereignis” (SRI 7, 15td.) dar. Dies entspricht in etwa einer 100-jahrli-
chen Eintrittswahrscheinlichkeit.

1 4

;

!
.
b
.
1
1
A
A

- : -l b
Sturzflutgefahrenkarte Wassertiefen, FlieBgeschwindigkeit, FlieBrichtung fir SRI' 7, 1 Std.
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Unter folgendem Link kénnen die Karten im WebGlIS abrufen werden: https://wasser-
portal.rlp-umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten.

Hier stehen auch die Karten fur die Szenarien ,extremes Starkregenereignis” SRI 10
mit einer Regendauer von jeweils einer und vier Stunden zur Verfigung.

Im betrachteten Ereignisfall kdnnen im Plangebiet Wasserstdnde von bis zu 50 cm bei
FlieBgeschwindigkeiten von 1,0 m/s auftreten.

Die vorliegende Bewertung bezieht sich auf den IST-Zustand des Plangebiets. Aufgrund
von Verdnderungen des Geléndes, kann sich auch die Geféhrdungslage entsprechend
der vorhandenen Oberflachenstrukturen und Verhélinisse verandern. Dies ist in weite-
ren Planungen zu bericksichtigen.

Es ist zu beachten, dass es bei Starkregenereignissen Uberall zu einem Oberflachen-
abfluss kommen kann, wobei sich erst in Mulden, Rinnen oder Senken gréfiere Was-
sertiefen und FlieBgeschwindigkeiten bilden. Tiefliegende Bereiche bspw. kénnen da-
her immer geféhrdet sein und sollten daher vermieden oder (baulich) gesichert werden,
um gesunde Wohnverhdaltnisse nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB zu sichern.

Schédliche Bodenverénderungen oder Altlasten

Der Planungsbereich (Gemarkung Nieder-Olm, Flur 2, div. Flursticke) ist teilweise im
BODENINFORMATIONSSYSTEM RHEINLAND-PFALZ (BIS RP), BODENSCHUTZKATASTER
(BOKAT) als bodenschutzrechtlich relevante Flache erfasst und von dem Altstandort
,ehem. TEXACO-Tankstelle, Nieder-Olm, Pariser Str. 28“ (REGNUM: 339 06 042 -
5001 / 000 - 00) betroffen. Dieser wird als dekontaminiert gefihrt.

Nach § 5 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) vom 25. Juli 2005 (Gesetz
und Verordnungsblatt Rheinland-Pfalz (GVBI. S. 302) sind der Grundstickseigentimer
und der Inhaber der tatsdchlichen Gewalt Gber das Grundstick (Mieter, Péchter) ver-
pflichtet, ihnen bekannte Anhaltspunkte fir das Vorliegen einer schadlichen Bodenver-
adnderung oder Altlast unverziglich der zustdndigen Behérde (Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion Sid Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz,
Mainz) mitzuteilen. Sollten sich, insbesondere bei Baumafinahmen, Erkenntnisse dieser
Art ergeben, ist die genannte Behérde umgehend zu informieren.

3.2 WEITERE HINWEISE

1.

Ausbaukonzept Rheinland-Pfalz-Takt 2030+

Das Klima- und Mobilitatsministerium und die beiden fir den regionalen Schienenper-
sonenverkehr zusténdigen Zweckverbénde erarbeiten aktuell das Ausbaukonzept
Rheinland-Pfalz-Takt 2030+

Hierfir kann der kapazitive Ausbau von Schienenanlagen erforderlich werden.
Dies kdnnte auch den Bau eines zweiten Gleises bedeuten.

Daher sind ausreichende Abstandsfléchen zu den Gleisen einzuplanen.

Fluglarm

Das Gebiet ist vom an- und abfliegenden Flugverkehr des Flughafens Frankfurt betrof-
fen. In Abhdangigkeit mehrerer Faktoren (z. B. Reisesaison, Wetter) sind erhebliche
Lérmbeldastigungen maglich.
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3. Denkmalschutz

Erd- und Bauarbeiten, bei denen zu vermuten ist, dass Kulturdenkmadler entdeckt wer-
den, sind der Denkmalfachbehérde rechizeitig anzuzeigen (§ 21 Abs. 2 des Denkmal-
schutzgesetzes, DSchG). Der Beginn der Erdarbeiten ist vier Wochen im Voraus schrift-
lich oder per E-Mail anzuzeigen (GDKE Landesarchéologie Mainz, Grofle Langgasse
29, 55116 Mainz; E-Mail landesarchaeologie-mainz@gdke.rlp.de).

1. Die ausfihrenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denk-
malschutzgesetzes (DSchG) vom 23. Méarz 1978 (GVBI., 1978, S. 159 H), zuletzt
gedndert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28. September 2021 (GVBI. S. 543)
hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende, archéologische Fund unverzig-
lich zu melden, die Fundstelle soweit als maglich unveréndert zu lassen und die
Gegenstdnde sorgfaltig gegen Verlust zu sichern.

2. Absatz 1 entbindet Bautréger/Bauherrn bzw. entsprechende Abteilungen der Ver-
waltung jedoch nicht von der Meldepflicht und Haftung gegeniber der Generaldi-
rektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchéologie, Mainz.

3. Sollten wirklich archéologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion
Landesarchdologie ein angemessener Zeitraum einzurGumen, damit sie ihre Ret-
tungsgrabungen, in Absprache mit den ausfihrenden Firmen, planméBig den An-
forderungen der heutigen archéologischen Forschung entsprechend durchfihren
kann. Im Einzelfall ist mit Bauverzégerungen zu rechnen. Je nach Umfang der evil.
notwendigen Grabungen sind von Seiten der Bauherren/Bautréger finanzielle Bei-
trage fur die MaBBnahmen erforderlich.

4. Schutz von Mutterboden

GemaB § 202 BauGB ist Mutterboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Ver-
nichtung und Vergeudung zu schitzen. Nahere Ausfihrungen zum Vorgehen enthdlt
die DIN 18 915 bezuglich des Bodenabtrags und der Oberbodenlagerung. Insbeson-
dere ist der Oberboden zu Beginn aller Erdarbeiten geeignet abzuschieben und einer
sinnvollen Folgenutzung, z.B. durch Verteilung auf Ackerfléchen, zuzufGhren. For die
Verwertung Gberschissiger Bodenmassen im Bereich landwirtschaftlicher Fléchen ist
eine Genehmigung bei der Unteren Naturschutzbehérde einzuholen, die auch den
landwirtschaftlichen Nutzen nachweist. Die Vorgaben der Verordnung Gber Anforde-
rungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke (Er-
satzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoftV), in der jeweils geltenden Fassung, sind zu
beachten.

5. Zufahrten und Brandschutz

Im Sinne der vorbeugenden Gefahrenabwehr wird auf die §§ 7 und 15 der LBauO
Rheinland-Pfalz verwiesen.

6. Pflanzabsténde und Einfriedungen

Fur die Bepflanzung ist der elfte Abschnitt des Nachbarrechtsgesetzes fir Rheinland-
Pfalz 'Grenzabsténde fur Pflanzen' zu beachten.

Der neunte Abschnitt des Nachbarrechtsgesetzes fir Rheinland-Pfalz ‘Einfriedungen’
ist zu beachten.
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10.

11.

Herstellen von durchwurzelbaren Bodenschichten

Das Herstellen von durchwurzelbaren Bodenschichten richtet sich nach den Vorgaben
der § 6 ff BBodSchV n. F. Fur Auffullungen zur Errichtung von technischen Bauwerken
ist die neu eingefGhrte Ersatzbaustoffverordnung (Bestandteil der sogenannten Mantel-
Verordnung zur EinfGhrung jener sowie zur Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und
Altlasten-Verordnung und zur Anderung der Deponie-Verordnung und der Gewerbe-
abfall-Verordnung) zu beachten.

Baugrunduntersuchungen und Umgang mit Bodenmassen

GemaB § 15 Abs. 1T Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) unterliegen altlastver-
déchtige Fléchen der Uberwachung durch die zustédndige Behérde, in diesem Fall der
Struktur- und Genehmigungsdirektion Std (SGD Sud) als zusténdige Obere Boden-
schutzbehérde. Generell bedirfen bei als altlastverdéchtig eingestuften Fléchen des-
halb Nutzungsdnderungen, insbesondere Eingriffe in den Untergrund oder die Uber-
bauung, grundsatzlich der Zustimmung durch die SGD Sud.

Bei Eingriffen in den Baugrund und Bodenarbeiten sind insbesondere die Anforderun-
gen der Vorschriften DIN 1054, DIN 4020, DIN 4124, DIN 18915, DIN EN 1997-1
und -2 sowie DIN 19731 zu beachten.

Generell wird bei Eingriffen in den Baugrund empfohlen, bei Neubauvorhaben oder
groBBeren An- und Umbauten (insbesondere mit Lasténderungen) objektbezogene Bau-
grunduntersuchungen durchzufihren.

Abstdnde zu Leitungen

Fur die Verlegung unterirdischer Elekirizitétsleitungen sind die laut DIN 1998 vorgese-
henen Trassenrdume freizuhalten.

Die Absténde zwischen Baumpflanzungen und Versorgungsleitungen sind geméf
'Merkblatt Gber Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen', Aus-
gabe 2013 der Forschungsgesellschaft fir StraBen- und Verkehrswesen bzw. der
DVGW Richtlinie GW 125 zu bericksichtigen. Ebenso sind die Merkblatter DWA-M
162 und FGSV Nr. 939 zum Thema ,Bdume, unterirdische Leitungen und Kanéle” zu
beachten.

Vegetationsschutz bei Bauarbeiten

Fur die Abwicklung der Bauarbeiten gilt die DIN 18 920 'Schutz von B&umen, Pflanz-
besténden und Vegetationsflachen bei BaumaBBnahmen'.

Loschwasser

Bei einem Brandfall kann die Léschwassermenge von 48 m3/h Gber einen Zeitraum
von 2 Stunden bereitgestellt werden. Die o. g. Léschwasserentnahmemenge kann Gber
die in den &ffentlichen StraBen befindlichen Unterflurhydranten erfolgen.

GemafB DVGW Arbeitsblatt W 405 umfasst der Léschwasserbereich sémtliche Lésch-
wasserentnahmeméglichkeiten in einem Umkreis von 300 m um das betreffende
Brandobjekt. Der Netzdruck soll nicht unter 1,5 bar abfallen.

Die Technischen Mitteilung Merkblatt W 331 vom November 2006 (Auswahl, Einbau
und Betrieb von Hydranten) des DVGW-Regelwerks, der Technischen Regel Arbeits-
blatt W 440-1(A) vom Februar 2015 (Wasserleitungsanlagen -TRWV- Teil 1: Planung)
des DVGW-Regelwerks sowie der Technischen Regel Arbeitsblatt W 405 vom Februar
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2008 (Bereitstellung von Léschwasser durch die dffentliche Trinkwasserversorgung) des
DVGW-Regelwerks sind zu bericksichtigen.

12.  Grundwassernutzung

Grundwassernutzungsanlagen/Brunnen und Grundwassermessstellen im Umfeld / im
Planbereich sind hier nicht bekannt. Es wird darauf hingewiesen, dass sowohl das Her-
stellen von Brunnen gem. § 49 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i. V. m. § 46
Abs. 2 Satz 2 Landeswassergesetz (LWG) als auch das Entnehmen, Zutage férdern
oder Ableiten von Grundwasser fir den Haushalt und zur gartnerischen Nutzung gem.
§ 46 Abs. 1 WHG i. V. m. § 44 Abs. 1 LWG anzeigepflichtig sind (bei Entnahmen bis
zu 24 m3/d bei der unteren Wasserbehérde, bei dartber liegenden Entnahmen bei
der oberen Wasserbehérde).

Aufgrund der festgestellten Klimaverdanderungen sollten Eingriffe u. a. auch in den
Wasserhaushalt auf das mindeste beschrénkt werden. Das anfallende Niederschlags-
wasser sollte daher am Anfallsort verbleiben, um somit weiterhin zur Grundwasserneu-
bildung beizutragen.

13. Bauzeitliche Grundwasserhaltung / hohe Grundwasserstande

Sofern wéhrend der Bauphase hohe Grundwassersténde auftreten bzw. durch starke
Niederschldge ein Aufstau auf den grundwasserstauenden Schichten hervorgerufen
wird, kann eine Grundwasserhaltung erforderlich werden. Hierfur ist eine wasserrecht-
liche Erlaubnis bei der zusténdigen Unteren Wasserbehérde einzuholen.

14. Niederschlagswassernutzung / Brauchwasseranlagen

Sofern die Sammlung von Niederschlagswasser in den Zisternen zur Brauchwassernut-

zung u.a. fir die Toilettenspilung vorgesehen ist, sind folgende Hinweise zu beachten:

* Es dirfen keine Verbindungen zum Trinkwassernetz hergestellt werden.

*  Samiliche Leitungen im Gebdude sind mit der Aufschrift/Hinweisschild ,Kein Trink-
wasser’ zu kennzeichnen.

* Bei der Installation sind die Technischen Regeln, hier insbesondere die DIN 1988
sowie die DIN 1986 und DIN 2001 zu beachten.

* Der Tréger der Wasserversorgung sollte Gber solche Planungen informiert werden.

*  GemaB TrinkwV besteht eine Anzeigepflicht fir Regenwassernutzungsanlagen in
Haushalten gegentber dem Gesundheitsamt.

15. Umgang mit dem Niederschlagswasser

Das anfallende Niederschlagswasser sollte grundséitzlich dem Grundwasser per Versi-
ckerung wieder zugefihrt werden.

Wenn dieses aufgrund nicht ausreichender Durchlassigkeit des Untergrundes nicht
maglich ist, sollte es gedrosselt an den vorhandenen Abwasserkanal abgegeben wer-
den. Hierbei wird empfohlen, den erforderlichen Rickhalt auf ein mindestens 20-jéhr-
liches Regenereignis im Sinne des Ausgleichs der Wasserfihrung (§ 28 LWG) sowie
zur Rickhaltung bei Starkregenereignissen zu bemessen.

16. Erneuerbare Energien

Ab dem 01. Januar 2023 sind Bauherrinnen und Bauherren von gewerblich genutzten
Neubauten und gewerblich genutzten neuen Parkplatzen verpflichtet, unter bestimmten
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17.

18.

19.

Bedingungen auf den Gebéuden bzw. Parkplétzen Photovoltaikanlagen zu installieren
(§ 2 Abs. 1T des Landessolargesetzes - LSolarG).

Grundsatzlich ist die Verwendung von erneuerbaren Energien, angepasst an die Um-
gebung, erwiinscht.

Geothermie

Sofern die Warme-/Kalteversorgung Gber Erdwérme (Geothermie) sichergestellt wer-
den soll, so ist hierfur i.d.R. eine wasserrechtliche Erlaubnis der zustédndigen unteren
Wasserbehérde erforderlich.

Geologiedatengesetz (GeolDG)

Nach dem Geologiedatengesetz ist die DurchfGhrung einer Bohrung bzw. geologi-
schen Untersuchung spétestens 2 Wochen vor Untersuchungsbeginn beim Landesamt
for Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) anzuzeigen. Fir die Anzeige sowie
die spatere Ubermittlung der Bohr- und Untersuchungsergebnisse steht das Online-
Portal Anzeige geologischer Untersuchungen und Bohrungen Rheinland-Pfalz unter
https://geoldg.lgb-rlp.de zur Verfigung.

Mafinahmen aufgrund der 6stlich vorbeifihrenden Bahnlinie

Durch das Vorhaben dirfen die Sicherheit und die Leichtigkeit des Eisenbahnverkehres auf der angren-
zenden Bahnstrecke nicht geféhrdet oder gestért werden.

Bei dem geplanten Vorhaben sind nachfolgende Bedingungen / Auflagen und Hinweise aus Sicht der
DB AG und ihrer Konzernunternehmen zu beachten und einzuhalten.

Abstandsfléichen

Die Abstandsfléchen geméB Landesbauordnung Rheinland-Pfalz sowie sonstige baurechiliche und
nachbarrechtliche Bestimmungen sind einzuhalten.

Bauarbeiten

Die Standsicherheit und Funktionstichtigkeit der Bahnanlagen sind stets zu gewdhrleisten. Der Eisen-
bahnbetrieb darf weder behindert noch geféhrdet werden.

Das Planen, Errichten und Betreiben der geplanten baulichen Anlagen hat nach den anerkannten Re-
geln der Technik unter Einhaltung der giltigen Sicherheitsvorschriften, technischen Bedingungen und
einschlédgigen Regelwerke zu erfolgen.

Die Bauarbeiten missen grundsétzlich auBerhalb des Einflussbereichs von Eisenbahnverkehrslasten
(Stitzbereich) durchgefihrt werden.

Das Baufeld ist in Gleisndhe so zu sichern, dass keine Baufahrzeuge, Personen, Materialien oder Geréte
unbeabsichtigt in den Gefahrenbereich gelangen.

Waéhrend der Arbeiten muss in jedem Fall sichergestellt sein, dass durch die Bauarbeiten der Gefahren-
bereich (Definition Siehe GUV VD 33 Anlage 2) der Gleise, einschlieBlich des Luftraumes nicht berihrt
wird.

Baumaterial, Bauschutt etc. dirfen nicht auf Bahngeléinde zwischen- oder abgelagert werden.

Lagerungen von Baumaterialien entlang der Bahngeléndegrenze sind so vorzunehmen, dass unter kei-
nen Umsténden Baustoffe / Abfélle in den Gleisbereich (auch durch Verwehungen) gelangen.

Einsatz von Baukréinen und Bauwerkzeugen

Bei Bauausfihrungen unter Einsatz von Bau- / Hubgerdten (z.B. (Mobil-) Kran, Bagger etc.) ist das
Uberschwenken der Bahnfléche bzw. der Bahnbetriebsanlagen (Oberleitung, Oberleitungsmaste u.a.)
verboten. Falls ein Uberschwenken der Bahnfléche nicht vollsténdig ausgeschlossen werden kann bzw.
der Mindestabstand zu Bahnanlagen nicht ausreichend ist, muss eine Kranvereinbarung abgeschlossen
werden. Es muss dabei vom unginstigsten Fall ausgegangen werden: Die Uberschwenkbegrenzung ist
nicht funktionsfahig, der Kran schwenkt in Richtung der Bahnanlagen, gleichzeitig ist der Ausleger und
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die Kette maximal ausgefahren. Auch in diesem Fall muss der Mindestabstand von 5,00 m zu den
Bahnanlagen gewdhrleistet werden. Im Rahmen der Kranvereinbarung werden Sicherheitsmaf3nahmen
wie z.B. eine Uberschwenkbegrenzung und die Bahnerdung des Krans inkl. einer Abnahme vor Ort
durch den Anlagenverantwortlichen von DB InfraGO vorgegeben.

Die schriftliche Kranvereinbarung muss mindestens 8 Wochen vor Kranaufstellung bei der DB InfraGO
AG beantragt werden. Die Kosten sind vom Antragsteller bzw. dessen Rechtsnachfolger zu tragen.

Immissionen

Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbesondere
Luft- und Kérperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstdube, elektrische Beeinflussun-
gen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung fihren kénnen.

Bei Wohnbauplanungen in der Néhe von lérmintensiven Verkehrswegen und Bahnanlagen wird auf die
Verpflichtung des kommunalen Planungstrégers hingewiesen, aktive (z.B. Errichtung Schallschutzwénde)
und passive (z.B. Riegelbebauung) LarmschutzmafBnahmen zu prifen und festzusetzen.

Kabel / Leitungen der DB Infra GO AG

Es wird darauf hingewiesen, dass auf oder im unmittelbaren Bereich von DB Liegenschaften jederzeit
mit dem Vorhandensein betriebsnotwendiger Kabel, Leitungen oder Verrohrungen gerechnet werden
muss.

Dach-, Oberfléchen- und sonstige Abwéisser

Dach-, Oberfléchen- und sonstige Abwdésser diirfen nicht auf oder Gber Bahngrund abgeleitet werden.
Sie sind ordnungsgemdf in die &ffentliche Kanalisation abzuleiten. Einer Versickerung in Gleisndhe
kann nicht zugestimmt werden.

Einfriedung

Der Bauherr ist angehalten, das Grundstick im Interesse der éffentlichen Sicherheit und auch im Inte-
resse der Sicherheit der auf seinem Grundstick verkehrenden Personen und Fahrzeuge derart einzufrie-
den, dass ein gewolltes oder ungewolltes Betreten und Befahren von Bahngelénde oder sonstiges Hin-
eingelangen in den Gefahrenbereich der Bahnanlagen verhindert wird. Die Einfriedungen zur Bahnei-
gentumsgrenze hin sind so zu verankern, dass sie nicht umgeworfen werden kénnen (Sturm, Vandalis-
mus usw.). Ggf. ist eine Bahnerdung gemdf3 VDE-Richtlinien vorzusehen. Die Einfriedung ist vom Bau-
herrn bzw. seinen Rechtsnachfolgern laufend instand zu halten und ggf. zu erneuvern. Die anfallenden
Kosten gehen zu Lasten des Bauherrn bzw. seiner Rechtsnachfolger.

Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen

Bei Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen (z.B. Baustellenbeleuchtung, Parkplatzbeleuch-
tung, Leuchtwerbung aller Art etc.) in der Nahe der Gleise oder von Bahnibergéngen etc. hat der
Bauherr sicherzustellen, dass Blendungen der Triebfahrzeugfihrer ausgeschlossen sind und Verfélschun-
gen, Uberdeckungen und Vortduschungen von Signalbildern nicht vorkommen.

Bepflanzung von Grundstiicken zur Gleisseite

Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen, insbesondere Gleisen, missen den Be-
langen der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes entsprechen. Zu den Mindestpflanzabsténden ist die DB
Konzernrichtlinie (Ril) 882 ,Handbuch Landschaftsplanung und Vegetationskontrolle” zu beachten. Ab-
stand und Art von Bepflanzungen missen so gewdhlt werden, dass diese z.B. bei Windbruch nicht in
die Gleisanlagen fallen kénnen. Diese Abstéinde sind durch geeignete MaBnahmen Rickschnitt u.a.)
stéindig zu gewdhrleisten. Der Pflanzabstand zum Bahnbetriebsgelénde ist entsprechend der Endwuchs-
hohe zu wahlen. Soweit von bestehenden Anpflanzungen Beeintréchtigungen des Eisenbahnbetriebes
und der Verkehrssicherheit ausgehen kénnen, missen diese entsprechend angepasst oder beseitigt wer-
den. Bei Gefahr in Verzug behélt sich die Deutsche Bahn das Recht vor, die Bepflanzung auf Kosten
des Eigentimers zuriickzuschneiden bzw. zu entfernen. Wir bitten deshalb, entsprechende Neuanpflan-
zungen in unmittelbarer Bahnndhe von vornherein auszuschlieBen.

Kein widerrechtliches Betreten der Bahnanlagen

Das Betreten von Bahnanlagen ist nach § 62 EBO grundsétzlich untersagt und bedarf daher im Einzelfall
einer Genehmigung. Bei notwendiger Betretung fur die Bauausfihrung muss der Bauherr bei der DB
InfraGO AG rechtzeitig einen schriftlichen Antrag stellen. In keinem Falle dirfen die Bahnanlagen ohne
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Genehmigung der DB InfraGO AG betreten werden. Alle hieraus entstehenden Kosten missen vom
Antragsteller getragen werden.

Keine Beschédigung und Verunreinigung der Bahnanlagen

Es wird hiermit auf § 64 EBO hingewiesen, wonach es verboten ist, Bahnanlagen, Betriebseinrichtungen
oder Fahrzeuge zu beschadigen oder zu verunreinigen, Schranken oder sonstige Sicherungseinrichtun-
gen unerlaubt zu 6ffnen, Fahrthindernisse zu bereiten oder andere betriebsstérende oder betriebsge-
fahrdende Handlungen vorzunehmen.

Haftungspflicht des Planungstréigers / Bauherrn

Fir Schéden, die der Deutschen Bahn AG aus der BaumaBBnahme entstehen, haftet der Planungstréger/
Bauherr. Das gilt auch, wenn sich erst in Zukunft negative Einwirkungen auf die Bahnstrecke ergeben.

Entsprechende AnderungsmaBnahmen sind dann auf Kosten des Vorhabentrdgers bzw. dessen Rechts-
nachfolger zu veranlassen.

aufgestellt im Auftrag der Stadt Nieder-Olm

U
IMMISSIONSSCHUTZ « STADTEBAU « UMWELTPLANUNG
Kaiserslautern, im September 2025 2315 03 TF FzB/ba
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4 ANHANG |: LARMPEGELBEREICHE GEMASS DIN 4109 (2018)

Gemaf den Ausfihrungen im Schalltechnischen Gutachten’ kann der erforderliche Schutz
am sinnvollsten durch passive Schallschutzmafinahmen an der AuBenhille der zu schit-
zenden Bebauung erreicht werden. Maf3geblich fir die Schallschutzanforderungen ist der
AuBBenlarmpegel, zu dessen Ermittlung der unginstigste Fall angenommen wird. Entspre-
chend den schalltechnischen Ausarbeitungen werden im Bebauungsplan stockwerksbezo-
gen je nach Lage die Larmpegelbereiche I, IV, V und VI festgesetzt. Der jeweilige Lérm-
pegelbereich gibt das erforderliche BauschallddmmmaB fir die Auflenbauteile an. Somit
kann der Schutz der Innenbereiche vor den Léarmeinwirkungen erreicht werden. Der Nach-
weis der erforderlichen Schalldémm-Mafle der Auflenbauteile erfolgt im Baugenehmi-
gungsverfahren nach der jeweils aktuell giltigen DIN 4109.

Die nachfolgenden Larmkarten zeigen stockwerksbezogen die mafigeblichen AuBBenléarm-
pegel mit Zuordnung der erforderlichen gesamten Schallddmm-Mafle der Auflenfassaden
(Wénde, Fenster, Décher) fir den Prognose-Planfall fir das Allgemeine Wohngebiet.

vgl. Schalltechnisches Ingenieurbiro Pies GbR: Schalltechnisches Gutachten zum bauleitplanerischen Ver-
fahren in Nieder-Olm, Boppard-Buchholz, 25. Oktober 2024
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ANHANG II: PFLANZENLISTEN UND PFLANZQUALITATEN

Uber die entsprechenden Bestimmungen der planungsrechtlichen Festsetzungen sind die
folgenden Artenlisten Bestandteil des Bebauungsplanes.

Dariber hinaus sind auch weitere standortgerechte Arten als Laubgehélze zuldssig.
Die Pflanzqualitéten sind zu beachten. Alternative BGume missen der ersten oder zweiten
Ordnung angehéren.

Es wird empfohlen, klimaangepasste Arten zu verwenden. Hierbei sollte auf Strahlungsfes-
tigkeit und Trockenresistenz geachtet werden.

Béaume zweiter Ordnung

Acer campestre Maf3holder
Acer campestre ,Elsrijk’

Acer opalus

Acer platanoides ,Allershausen’
Acer platanoides ,Cleveland’
Acer platanoides ,Columnare’
Alnus cordata

Alnus incana

Alnus x spaethii

Carpinus betulus

Carpinus betulus ,Fastigiata’
Fraxinus excelsior ,Geessink’
Fraxinus ornus

Gleditsia triacanthos ,Skyline’
Prunus avium

Pyrus communis

Pyrus pyraster

Quercus robur ,Fastigiata’
Sorbus aria

Sorbus aria ,Magnifica’
Sorbus intermedia

Sorbus intermedia ,Brouwers’
Tilia cordata ,Erecta’

Tilia cordata ,Greenspire’

Feldahorn

Feldahorn
Schneeball-Ahorn
Spitzahorn
Kegeltérmiger Spitzahorn
Saulenférmiger Spitzahorn
ltalienische Erle
Graverle

Purpurerle

Hainbuche
Pyramiden-Hainbuche
Esche

Blumenesche
Dornenlose Gleditschie
Vogelkirsche

Kultur-Birne

Wild-Birne
Pyramideneiche
Mehlbeere

Mehlbeere

Schwedische Mehlbeere
Schwedische Mehlbeere
Dichtkronige Winterlinde
Amerikanische Stadtlinde

Als Pflanzqualitéten sind Hochstémme mit durchgehendem Leittrieb, Stammumfang 16-
18 cm, 3-mal verpflanzt mit Ballen zu verwenden.

Hinweis:

Bei Baumpflanzungen in und an éffentlichen wie privaten Verkehrsfléchen ist auf entsprechende

Eignung zu achten, u. a. ausreichend hoher Kronenansatz (mind. 3 m), kein Fruchtfall, keine er-
hoéhte Windbruchgefahr, keine auftreibenden Wurzeln, etc.

Stréucher
Amelanchier ovalis
Berberis vulgaris
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus laevigata

Gewdhnliche Felsenbirne
Gewdhnliche Berberitze
Blutroter Hartriegel
Gewdhnliche Hasel
Zweigriffeliger Weifidorn
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Crataegus monogyna
Euonymus europaeus
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Prunus mahaleb
Prunus spinosa
Rhamnus catharticus
Rosa canina

Rosa rubiginosa
Rosa spinosissima
Sambucus nigra
Viburum lantana
Viburum opulus

Eingriffliger Weifidorn
Pfaffenhitchen
Liguster
Heckenkirsche
Weichselkirsche
Schlehe

Kreuzdorn

Hundsrose

Weinrose
Bibernellrose
Schwarzer Holunder
Wolliger Schneeball
Gemeiner Schneeball

Als Pflanzqualitaten sind Strducher, Hohe mindestens 100 cm zu verwenden.
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6

ANHANG IlI: UMGANG MIT DEM ARTENSCHUTZ

Dringende Hinweise zum Artenschutz

Innerhalb der von Bebauung freizuhaltenden Flache sind streng geschitzte Arten gutachter-
lich nachgewiesen.

Um den nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) auszuschlieBen, sind im Vorfeld
ieglicher landschaftsgestaltenden oder baulichen Verénderungen die betroffenen Bereiche
zwingend einer artenschutzrechtlichen Untersuchung zu unterziehen. Diese ist auch bei Ge-
bdudeabrissen, Neupflanzungen und Gehélzentfernungen sowie Auf- und Abgrabungen
notwendig.

Verstéfle gegen Bestimmungen des mafigeblichen § 44 BNatSchG stellen Ordnungswid-
rigkeiten der ggf. Straftaten dar.

Im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplans wurde eine Artenschutzrechtliche Beurteilung
9 .
(2020) und eine Artenschutzrechtliche Potenzialabschéatzung (2024) emgehol‘r.

GemdfB den AusfGhrungen im Artengutachten werden auf der Ebene des Bebauungsplans
die zum Grin- und Baumerhalt sowie zum Ausschluss von Artenschutztatbesténden erfor-
derlichen Vorgaben formuliert.

Diese sind zur Vermeidung des Eintretens von Verbotstatbesténden gemafl § 44 Abs. 1
BNatSchG als Vorgaben fir die Baugenehmigungsebene verpflichtend einzuhalten.

¢ Erhalt von Fortpflanzungs- und Ruhestatten

Baume mit (potenziellen) Quartieren fir Fledermduse und Nistméglichkeiten fur Vagel sind
auf Daver zu erhalten. Potenzielle Habitatbédume sind bei einer Rodung vorab dezidiert zu
profen und entsprechend der Vorgaben im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu
kompensieren.

10

e Dezidierte Untersuchungen gem. Karte 1 der jeweiligen Grundsticke bei baulichen und
landschaftsgestaltenden Verénderungen sowie Gebé&udeabrissen und Beseitigungen gro-
Ber Einzelgeholze.

Aufgrund der Dynamik hinsichtlich Vorkommen und Bestand der Arten und da jederzeit
neue Fortpflanzungs- und Ruhestédten entstehen kénnen, sind im Rahmen der nachgeord-
neten Baugenehmigungs- und Bauanzeigeverfahren sowie im Vorfeld von Abriss, Beseiti-
gung oder Sanierung die tatsdchlichen Auswirkungen auf die Fauna (Flederméduse, Bilche
und europdische Vogelarten) in einer rechizeitig durchzufGhrenden artenschutzrechtlichen
Beurteilung konkret zu ermitteln und mégliche Verbotstatbestdnde gem. § 44 Abs. 1
BNatSchG durch entsprechenden Mafinahmen (Vermeidungs-, Minimierungs- und Kom-
pensationsmaBnahmen) auszuschlieBen. Hierzu sind gezielte Kartierungen von Gebduden
und Gehdlzen notwendig.

viriditas: Stadt Nieder-Olm Bebauungsplan ,Nérdlich der Hubertusmihle’, Artenschutzrechtliche Beurteilung
(Stand 2020) & Artenschutzrechiliche Potenzialschatzung 2024, Weiler, 09.10.2024

viriditas: ... Artenschutzrechtliche Beurteilung (Stand 2020) & Artenschutzrechtliche Potenzialschétzung
2024, Karte 1: Bestand Biotoptypen, S. 39
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e Kontrolle (potenzieller) Quartiere fir Flederméuse und Végel

Kontrolle von Gebduden und B&dumen auf ein Vorhandensein von Quartieren (Végel, Fle-
derméuse) vor Abriss, Sanierung und Fallung / Beseitigung durch eine fachlich qualifizierte
Person (faunistisch Fachkundige, Biologe oder vergleichbare Qualifikation), Uberprifung
der Quartiere auf Besatz z.B. mittels Endoskopkamera oder éhnlichem.

Bei baulichen Verénderungen an Gebéuden sind die Kontrollen und Prifungen mit ausrei-
chenden Vorlaufzeiten vor der Verénderung durchzufihren. Die Bestimmungen des § 24

Abs. 3 LNatSchG sind zu beachten.

Im Nachweisfall von Quartieren ist das weitere Vorgehen mit der zusténdigen Naturschutz-
behdrde abzuklaren. Ggf. ist eine Befreiung gemaf § 67 BNatSchG erforderlich und bei
der zustandigen Naturschutzbehérde zu beantragen.

¢ Regelung der zuléassigen Bau- und Rodungszeiten

Rodung von B&dumen mit nachgewiesenen Winterquartieren zum Individuenschutz von Fle-
derméusen nur im Zeitraum 01.10. bis 30.11. und in Begleitung einer ékologischen Fach-
bauleitung oder eines faunistisch Fachkundigen (z.B. Biologe), Rodung von Béumen mit
nachgewiesenen  Sommerquartieren / Tagesverstecken  im  Zeitraum 01.11.  bis

28.02./29.02.

Bei nachgewiesenen Fledermaus-Quartieren in Geb&uden durfen Bauarbeiten nur auler-
halb der Nutzung der Quartiere durch die Fledermause durchgefihrt werden, bei Winter-
quartiernutzung im Zeitraum 01.04. bis 30.10., bei Sommerquartiernutzung im Zeitraum
01.11. bis 30.03. Die Arbeiten missen bis zur jeweils folgenden Nutzungsperiode soweit
fortgeschritten sein, dass die potenziellen Quartiere nicht mehr genutzt werden kénnen.
Sollte die Einhaltung der zeitlichen Befristung nicht méglich sein, sind die potenziellen
Quartiere unmittelbar vor Beseitigung, Sanierung oder Umbau durch eine fachlich quali-
fizierte Person auf Besatz zu kontrollieren. Werden keine Tiere angetroffen, sind die Quar-
tiere zu verschlieBen. Im Nachweisfall ist das weitere Vorgehen mit der zustdndigen Natur-
schutzbehdrde abzuklaren.

Beginn von stérungsintensiven Bauarbeiten nur vor oder nach der Brutzeit der Vogelarten,
also bis Ende Februar oder ab Anfang September. Die Arbeiten an Gebéuden und bauli-
chen Anlagen sowie der Abriss von baulichen Anlagen mit Nachweisen von Gebdudebri-
tern (Vogelarten) durfen jeweils nur auf3erhalb der Brutzeit der Art, d.h. im Zeitraum 01.09.
bis 28.02./29.02. durchgefihrt werden.

Rodung von Gehélzen nur auflerhalb der Brutzeit der Vogelarten. Geméf3 § 39 Abs. 5.
Nr. 2 BNatSchG hat eine Rodung im Zeitraum vom 01.10. bis 28./29.02. zu erfolgen.
Dies dient zudem dem Individuenschutz von Fledermé&usen in Sommerquartieren von Ge-
hélzen. Im Vorfeld ist eine Kontrolle der zu rodenden Gehdlze auf vorhandene und zwi-
schenzeitlich entstandene Héhlen fir hdhlen- und halbhshlenbritende Arten durchzufoh-
ren. Bei Nachweis von entsprechenden Héhlen sind Ersatznisthilfen im Umfeld anzubrin-
gen.

¢ Montage von kinstlichen Nisthilfen fir Fledermdause und Brutvégel sowie Monitoring

Bei Verlust von genutzten Baumhéhlen von Fledermdusen Montage von Ersatzquartieren
(z.B. Fledermausrundhéhle) fir den Grolen Abendsegler und Fledermausspaltenquartie-
ren fUr die Zwergfledermaus im direkten Umfeld zu betroffenen Quartierbdumen in einer
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Hohe von drei bis finf Metern. Es kénnen ein bis zwei Ersatzquartiere pro Baum montiert
werden.

Bei Verlust von Gebdudequartieren der Zwergfledermaus Montage von Ersatzquartieren
(z.B. Fassadenflachkasten) im direkten Umfeld zu den betroffenen Gebdudequartieren am
Gebdude selbst oder einem Nachbargebdude an einer Gebéudefassade in einer Hohe
von drei bis finf Metern. Es kdnnen mehrere Ersatzquartiere nebeneinander montiert wer-
den.

Bei Verlust von Baumhshlen Montage von Universalnisthéhlenkdsten im direkten Umfeld
zu den betroffenen QuartierbGumen in einer Héhe von drei bis funf Metern. Pro Baum
kann nur ein Nistkasten montiert werden, da die Brutvdgel Reviere ausbilden.

¢ Schutz vor Vogelschlag

Das Risiko einer signifikanten Erhéhung von Vogelschlag an Glasbauteilen ist geméf3 § 44
Bundesnaturschutzgesetz zu vermeiden. Grofle Glasfléchen, z.B. die Gber mehr als ein
Geschoss gehen, Uber-Eck-Verglasungen und transparente Absturzsicherungen sind még-
lichst zu vermeiden. Zur Vermeidung von Vogelschlag an Glasbauteilen sind vorsorglich
bestimmte gegen Vogelschlag gesicherte Glaser zu verwenden. Hierzu zdhlen u.a. Glaser
mit einem maoglichst geringen Auflenreflektionsgrad (max. 15%, je nach Scheibengréfie
kénnen ergédnzende Mafinahmen erforderlich sein), Glasbausteine, transluzente, mattierte,
eingeférbte, bombierte oder strukturierte Glasflachen, Sandstrahlungen, Siebdrucke, far-
bige Folien oder feste vorgelagerte Konstruktionen, wie z. B. Rankgitterbegrinungen oder
Brise Soleil (feststehender Sonnenschutz). Abstdnde, Deckungsgrad, Kontrast und Reflek-
tanz sind dem derzeit als Stand der Technik geltenden Leitfaden ,Vogelfreundliches Bauen
mit Glas und Licht’ (SCHMIDT et al., 2012) bzw. seinen jeweiligen Aktualisierungen zu
entnehmen. Sofern grofle Glasfléchen o.4. geplant sind, sind im nachgeordneten Geneh-
migungs-, Zulassungs- oder Anzeigeverfahren MaBnahmen zum Schutz vor Vogelschlag
an Glasbauteilen vorzusehen und ein mit dem Grin- und Umweltamt einvernehmlich ab-
gestimmtes MaBnahmenkonzept vorzulegen.
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1 AUFSTELLUNGSBESCHLUSS UND RAUMLICHER GELTUNGSBE-
REICH

Der Stadtrat der Stadt Nieder-Olm hat die Aufstellung des Bebauungsplanes ,Nérdlich der Hu-
bertusmihle’ gemé&B § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen.

Der Bebauungsplan liegt im Norden in der Stadt Nieder-Olm. Der rdumliche Geltungsbereich hat

eine Grofle von ca. 1,4 ha. Die genaue Abgrenzung ergibt sich aus der zugehérigen Planzeich-
nung im Mafstab 1:1.000.

2 ANLASS UND ZIELRICHTUNG

Die Stadt Nieder-Olm méchte fir den Bereich &stlich der Pariser StraBe und nérdlich der Strafle
,An der Hubertusmuhle’, der Gberwiegend bebaut ist, die Entwicklung steuern. Hierbei soll einer-
seits die traditionelle Baustruktur gesichert und andererseits eine vertragliche Weiterentwicklung
erméglicht werden. Eine maBvolle Nachverdichtung der Siedlungsstruktur durch Erweiterungen an
den Bestandsbauten und Ersatzbauten, durch Ergénzungsbauten sowie die Erhaltung der Pflanz-
bestdnde und die Erhaltung der dstlichen strukturreichen Grinfléche sollen sichergestellt werden.

Im Studen des Plangebietes werden auch Teile des Bebauungsplans ,Weinberg Ill* Gberplant. Dort
ist zurzeit ein Mischgebiet (MI) festgesetzt.
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Zur Wahrung der stédtebaulichen Ordnung ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforder-
lich. Gleichzeitig werden so die planungsrechtlichen Voraussetzungen fur die Zulassigkeit der Ein-
zelvorhaben geschaffen.

3 DARSTELLUNGEN DES FLACHENNUTZUNGSPLANS

Der rechtswirksame Flachennutzungsplan 2025 (FNP) der Verbandsgemeinde (VG) Nieder-Olm
einschlieBlich der rechtswirksamen 1., 2. und 3. Anderung stellt fur den Bereich des Plangebietes
gemischte Bauflachen und Wohnbaufléchen dar. Im 8stlichen Randbereich sind fir ,bauliche Nut-
zungen vorgesehenen Flache, deren Béden erheblich mit umweltgefdhrdenden Stoffen belastet
sind’ gekennzeichnet.

Der vorliegende Bebauungsplan weist im westli-
chen Teil des Plangebietes ein Allgemeines Wohn-
gebiet aus. Der &éstliche Bereich wird als Flache,
die von Bebauung freizuhalten ist, festgesetzt.
Diese wird von einer Fléche fir MaBnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft Gberlagert.

Der Bebauungsplan weicht somit zur Art der bau-
lichen Nutzung von den aktuellen Darstellungen
des Flachennutzungsplanes ab. Die vorliegende
Planung erftllt die Kriterien fir ein Verfahren nach
& 13a BauGB und wird daher nach dessen Regeln
aufgestellt. Aufgrund der Verfahrenswahl kann die
Abweichung durch eine Berichtigung des Flachen-
nutzungsplans nach Rechtskraft des Bebauungs-
plans (§ 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB) beseitigt wer-
den.

Die aus dem Bebauungsplan resultierende Dar-
stellung von Wohnbauflédchen ordnet sich dabei
. stadtebaulich vertréaglich in die Umgebung ein, die
* im Wesentlichen von Wohnen geprégt ist.

Auszug aus dem rechtswirksamen Fléchennutzungs-
plan 2025 der Verbandsgemeinde Nieder-Olm ein-
schlieBlich der rechtswirksamen 1., 2. und 3. Ande-
rung mit Kennzeichnung des Plangebietes; ohne MaB-
stab; Quelle: Verbandsgemeinde Nieder-Olm, Stand:
April 2025

4 BESCHREIBUNG DES PLANGEBIETES

Lage und Topografie

Das Plangebiet liegt im Norden der Stadt Nieder-Olm, unmittelbar stlich der Pariser Straf3e (Lan-
desstraBBe L 401) und nérdlich der Strae ,An der Hubertusmihle’ (LandesstraBe L 413). Im
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Westen und Stden befinden sich bestehende gemischte Nutzungen. Im Norden grenzt Wohnbe-
bauung an. In &stlicher Richtung verlauft die Bahnstrecke Alzey-Mainz.

Das Geldande ist relativ eben. Es fallt von Nordosten nach Stidwesten leicht ab.

Lage des Plangebietes im Ortszusammen-
hang; Quelle: https://geodaten.natur-
schutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/ ent-
nommen: 07.07.2025

Derzeitige Nutzungen sowie planungsrechtlicher Zustand

Der westliche Teil des Plangebietes ist fast vollstdndig mit Wohngebéuden und dazugehérigen
Nebengebduden bebaut. Die Grundstiicke verfigen teilweise Gber einen hohen Gartenanteil mit
Einzelbéume und Gehdlzen. Im Bereich der Pariser StrafBe befindet sich eine einzelne Baulicke
ohne Gehélzbestand.

Der &stliche Bereich besteht aus einer strukturreichen Grinfléche mit gréfBerem Streuobstanteil
sowie Strauch- und Baumgehdlzen. Daneben sind gréBere Wiesenflachen vorhanden.

Ein Uberblick der derzeitigen Nutzungen innerhalb der Abgrenzung des Plangebietes sowie in der
Nachbarschaft ergibt sich aus der nachstehenden Luftaufnahme.
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Luftaufnahme mit Abgrenzung des Gel-
tungsbereichs; Quelle: https://geoda-
ten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_natur-
schutz/, entnommen: 07.07.2025, ohne
MaBstab

5 INHALTE UND ERLAUTERUNG DER PLANUNG

5.1 GRUNDSATZLICHES

Die Stadt Nieder-Olm méchte fir den Bereich &stlich der Pariser Strafle die Entwicklung steuern.
Hierfur hat sie die Aufstellung des Bebauungsplans und eine Verénderungssperre (2022) beschlos-
sen. Letztere wurde zwischenzeitlich verléngert (September 2024).

Die Planung ist darauf ausgerichtet, einerseits eine moderate Nachverdichtung zu erméglichen.
Andererseits soll eine Rahmensetzung erreicht werden, um eine stddtebauliche Grundordnung zu
gewdhrleisten. Ein UbermaB soll vermieden und Erfordernisse eines zeitgeméBen Bauens sollen
bertcksichtigt werden.

Es sind Festsetzungen vorgesehen, die die Entwicklungsvorstellungen der Stadt und des Bebau-
ungsplans ,Weinberg Ill* (sidliche Teile des Plangebietes) aufgreifen, nach den angetroffenen Ver-
haltnissen prézisieren und moderat nach heutigen Planungsvorstellungen der Stadt weiterentwi-
ckeln.
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5.2 BEBAUUNGS- UND NUTZUNGSSTRUKTUR

Art der baulichen Nutzung

Im gesamten Bebauungsplangebiet wird ein Allgemeines Wohngebiet entsprechend § 4 Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) festgesetzt. Von den allgemein zuléssigen Nutzungen nach § 4
Abs. 2 BauNVO werden Anlagen fir soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke ausgenom-
men und als ausnahmsweise zul@ssige Nutzungen festgesetzt. Anlagen fir kirchliche und kulturelle
Zwecke werden ganz ausgeschlossen. Ausgenommen der sonstigen nicht stérenden Gewerbebe-

triebe gilt Gleiches fir die Ausnahmen des § 4 Abs. 3 BauNVO.

Diese Einschrénkungen verfolgen das Ziel einer konfliktfreien Nutzung des Wohngebietes. Analog
der westlich, nérdlich und stdlich gelegenen bestehenden Bebauung sollen hier vordringlich Fla-
chen fir Wohnen vorgehalten und die ausgeschlossenen Nutzungen gréfitenteils im Stadtkern
verwirklicht werden. Diese werden als publikumsintensiv eingestuft und finden ohnehin in dem
Uberwiegend bereits bebauten Geltungsbereich keinen bevorzugten Ansiedlungsstandort.

MaB der baulichen Nutzung

Das Maf3 der baulichen Nutzung wird nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 20 BauNVO
und § 9 Abs. 2 BauGB im gesamten Plangebiet durch die Grundfléchenzahl, die Anzahl der Voll-
geschosse und die Héhe der baulichen Anlagen festgesetzt. Die Regelungen nehmen Bezug auf
die im Plangebiet und der unmittelbaren Umgebung vorhandene Bebauung.

Grundfléchenzahl

Entsprechend der Baunutzungsverordnung gilt fir Allgemeine Wohngebiete eine Grundflachen-
zahl von 0,4 als Orientierungswert. Diese wird im gesamten Plangebiet gemaf Einschrieb in die
Nutzungsschablone festgesetzt. Der Wert ist angemessen, da das Gebiet nicht mehr dem Stadtkern
zuzurechnen ist und moderat baulich genutzt werden soll. Um auf der hier mafB3geblichen Flache
die heute angemessene Ausstattung mit Stellplatzen und baulichen Nebenanlagen sowie Fulwe-
gen zu ermdglichen, bleiben die nach § 19 Abs. 4 BauNVO erlaubten Uberschreitungsméglich-
keiten um 50 % bestehen. Damit wird im Plangebiet eine Gesamtversiegelung von 60 % erlaubt.

Anzahl der Vollgeschosse und Héhe der baulichen Anlagen

Die Zahl der Vollgeschosse und die Héhe der baulichen Anlagen werden unter Wirdigung der
Bestandsbebauung, der geplanten Nutzungen und der Vermeidung von Spannungen mit den um-
gebenden Nutzungen festgelegt.

Im gesamten Plangebiet wird die Anzahl der Vollgeschosse auf maximal zwei (Il) begrenzt. Diese
Vorgaben sind stadtebaulich vertretbar, da sie Spannungen innerhalb des gesamten Plangebietes
und der Umgebung verhindern. Gleichzeitig wird eine ausreichende und wirtschaftliche Nutzung
der Baukérper angenommen.

Vor dem Hintergrund der Steuerung und Einpassung von Ersatzbauten oder Aufstockungen wird
dartber hinaus die Héhe der baulichen Anlagen ndher geregelt. Zusatzlich zur Geschossigkeit
wird eine Obergrenze der Bauhdhe in Form einer maximalen Trauthéhe und einer maximalen
Firsthohe festgelegt. Als unterer Bezugspunkt soll die Héhe der Straenoberkante der erschlieflen-
den dffentlichen StraBenverkehrsflache auf der Frontseite des Grundsticks herangezogen werden.

Bauweise und Uberbaubare Grundsticksflache

Die Bauweise ist fir die einzelnen Teilgebiete mit Bezug auf den Bestand bzw. im Hinblick auf die
angestrebte Struktur bei den neu zu bebauenden Flachen festgesetzt. Grundsétzlich werden im
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Plangebiet verschiedene Bauformen bei optimaler Ausnutzung der Grundstiicke erméglicht. Dies
sichert gleichzeitig eine sinnvolle Gebietsnutzung bei hoher stédtebaulicher Qualitat.

Fur einen Grofiteil des Plangebietes wird eine abweichende Bauweise festgesetzt, die fur die Teil-
gebiete WA Ta, WA 2a, WA 2b, WA 3c und WA 3d weiter differenziert wird. In den einzelnen
Teilgebieten sind Einzel- bzw. Doppelhduser zuléssig, fir die jeweils unterschiedliche Grenzbe-
bauungen erlaubt sind. GréBtenteils wird hierdurch der Bestand festgeschrieben.

In den Teilgebiete WA Tb und WA 3b sind nur Einzel- und Doppelhduser zuldssig. Die Regelung
erlaubt innerhalb der Gberbaubaren Grundsticksflachen die Errichtung von freistehenden Héu-
sern mit Grenzabstand. Sie ist fir diese Bereiche vertréaglich und bietet dariber hinaus auch die
Méglichkeit einer leichten Verdichtung

Im rickwartigen Bereich des Plangebietes, im Teilgebiet WA 3a, sind nur Hausgruppen zuléssig.
Die Regelung bericksichtigt die relativ schmalen Grundstickbreiten in diesem Bereich. Hier ist die
Errichtung freistehender Gebédude mit Grenzabstand nicht méglich.

Die Gberbaubare Grundstiicksflache wird in der vorliegenden Bebauungsplanung durch die Fest-
setzung von Baugrenzen definiert. Mit den Baufenstern wird eine der Bestandssituation angepasste
Baustruktur erméglicht. Die Lage der Baugrenzen ist so gewdhlt, dass durchgehende Baufenster
angeboten werden, die der vorhandenen Bebauung ausreichend Spielraum zur Erweiterung bie-
ten.

5.3 SONSTIGE PLANUNGSRECHTLICHE REGELUNGEN

Stellpldatze, Garagen und Nebenanlagen

Die erforderlichen Stellpléatze sollen auf den privaten Grundsticksflachen untergebracht werden.
Gemdaf der Baunutzungsverordnung sind Stellplétze, Garagen und Nebenanlagen grundséizlich
innerhalb der Gberbaubaren Grundsticksfléchen zuléssig. DarGber hinaus besteht gemaf
BauNVO die Méglichkeit, Stellplatze, Garagen und Nebenanlagen auch auf den nicht Gberbau-
baren Grundsticksfléchen von der Bauaufsichtsbehérde genehmigen zu lassen, soweit im Bebau-
ungsplan nichts anderes geregelt wird.

Weiterhin wird Bezug genommen zur Stellplatzsatzung! der Stadt Nieder-Olm in der jeweils gel-
tenden Fassung. Diese findet grundsatzlich im gesamten Plangebiet Anwendung.

Demnach sind je Wohnung ab einer GréBe von 40 m? zwei Stellplétze nachzuweisen.

1 Stadt Nieder-Olm: ,Satzung der Stadt Nieder-Olm Gber die Festlegung der Zahl der notwendigen Stellpléatze

vom 06.01.2020°
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Lfd. Zahl der Stellplitze

Nr. Verkehrsquelle (Stpl.)
Wohngebdude
1 Freistehende Einzelhduser bis max. 2 Wohneinheiten (WE)
- fir die 1. Wohneinheit 2,0 Stpl.
- fir die 2. Wohneinheit ) bis 40m2 1,0 Stpl.
- fiir die 2. Wohneinheit iber 40m2 2,0 Stpl.
2 Doppelhéuser, je Haushélfte, Reihenhauser
- fur die 1. Wohneinheit 2,0 Stpl.
- fur die 2. Wohneinheit bis 40m?2 1,0 Stpl.
- fur die 2. Wohneinheit iber 40m2 2,0 Stpl.
3 | Mehrfamilienwohnh&user ab 3 WE je Wohnung bis 40m2 1,0 Stpl.

uber 40m2 2,0 Stpl.

4 Geschosswohnungsbau bis 40m2 1,0 Stpl.
(z.B. sozialer Wohnungsbau) je Wohnung iber 40m2 2,0 Stpl.

Stellplatzsatzung der Stadt Nieder-Olm, Anlage 1

Anzahl der zuldssigen Wohnungen in Wohngebéduden

Die Festsetzung der héchstzuléssigen Zahl der Wohnungen in Wohngebéuden folgt dem Ziel, eine
dem &rilichen Charakter entsprechende Dichte zu erreichen. Durch eine entsprechende Festset-
zung werden in den Teilgebieten entlang der Pariser Strafle (WA 1a, WA 1b, WA 2a, WA 2b)
maximal drei Wohnungen pro Wohngebdude erlaubt sein. Planungsabsicht der Stadt ist es, in
diesem Bereich zur Deckung des érilichen Bedarfs mehr Wohnraum zu schaffen. Die vorgesehene
Nutzung ist entlang der Landesstrafie vertraglich.

Fur die Grundsticke im rickwdértigen Teil des Plangebietes (WA 3a, WA3b, WA 3¢, WA 3d), bei
denen grundsatzlich auch eine moderate Nachverdichtung erméglicht werden soll, wird je 150 m?
Grundstucksflache maximal eine Wohnung als zuléssig erkléart.

Mit der angestrebten Wohndichte méchte man eine an diesem Standort angemessene Nachver-
dichtung erméglichen. Gleichzeitig soll die vorhandene Wohnqualitét gesichert werden.

5.4 ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

Neben grundsatzlichen Entscheidungen wie Lage der Baufenster und zuléssige Bauhdhen werden
driliche Bauvorschriften zur duBBeren Gestaltung baulicher Anlagen sowie zur Gestaltung der nicht
Uberbauten Grundsticksfléchen geméfl Landesbauordnung Rheinland-Pfalz formuliert.

Ziel der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen ist es, Qualitaten zu sichern und in positiver Weise
auf die Gestaltung der kinftigen baulichen Anlagen Einfluss zu nehmen.

Insgesamt werden in diesem Bereich sehr liberale Festsetzungen getroffen. Die gestaltwirksamen
Festsetzungen des Bebauungsplans erstrecken sich im Wesentlichen auf Bestimmungen zu Dach-
formen, Dachneigung und Dacheindeckungen sowie der Gestaltung der nicht Gberbaubaren
Grundsticksflachen und der Vorgérten.

In Anlehnung an die Bestandsbebauung im Plangebiet und die umgebende Bebauung sind ent-
lang der Pariser StraBe und der StraBBe ,An der Hubertusmihle’ als Dachform fir die Hauptge-
bdude nur Satteldacher zuléssig. Diese sind hier pragend und durchgéngig vorhanden. In den
rockwartigen Teilgebieten sind dariber hinaus auch Pultdécher und Flachddcher zuléssig. Hin-
sichtlich der Dacheindeckung sind diejenigen Farben und Materialien ausgeschlossen, die zu einer
wesentlichen Beeintrachtigung des Ortsbildes fihren kénnen und den gestalterischen Zielsetzun-
gen fur das Plangebiet entgegengerichtet sind. Solche Wirkungen werden fur grelle oder leuch-
tende Farben sowie glanzende, reflektierende und spiegelnde Materialien, eloxierte Metalle und
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glasierte Materialien erwartet. Oberfléchen, die der passiven oder aktiven Nutzung der Sonnen-
energie dienen, sind von diesen Bestimmungen jedoch ausgenommen

Um eine attraktive Freiraumgestaltung innerhalb des Gebietes zu gewdhrleisten, sind die nicht
Uberbauten Grundsticksflachen zu begrinen. Insbesondere werden Festsetzungen zum Aus-
schluss von Stein-, Kies-, Splitt- und Schottergérten oder -schittungen sowie Schittungen von Rin-
denmulch getroffen. Der Ausschluss von Steingdrten erfolgt auch aus Griinden des Klimaschutzes.

5.5 VERKEHRLICHE UND TECHNISCHE ERSCHLIESSUNG

Verkehrliche ErschlieBung

Das Plangebiet grenzt im Westen an die Pariser Strafle (L 401), im Studen an die Strale ,An der
Hubertusmihle’ und im Stidosten an den Hubertusweg, von denen aus die ErschlieBung erfolgt
und damit gesichert ist. Die Festsetzung einer innergebietlichen ErschlieBung ist nicht notwendig.
Eventuell erforderliche Zuwegungen fir die wenigen noch nicht bebauten rickwértigen Grund-
sticksteile mUssen und kénnen nach den értlichen Verhdlinissen auf den privaten Grundsticksfla-
chen hergestellt werden und verbleiben im Privateigentum.

Technische ErschlieBung, Ver- und Entsorgung

Da es sich bei der vorliegenden Planung um ein fast vollstéindig bebautes und erschlossenes Be-
standsgebiet handelt, ist die technische Infrastruktur schon vorhanden und bleibt weiterbestehen.

Versorgung mit weiteren Medien

Zu den Gbrigen Medien werden die Verfugbarkeit bzw. die Méglichkeit der Heranfihrung aus den
bestehenden Stralen angenommen.

5.6 FREIFLACHEN UND GRUNORDNUNG

Wesentliche Aufgabe der Grinordnung ist zum einen die Durchgrinung des westlichen, bebauten
Teils des Plangebietes, dessen Einbindung in die Umgebung und die Sicherung einer nutzungsbe-
zogenen sinnvollen Freiraumqualitdt. Zum anderen soll der &stliche Bereich des Plangebietes, der
aus einer strukturreichen Grinflache besteht, erhalten und von Bebauung freigehalten werden.
Fur diesen Bereich setzt der Bebauungsplan die Art der zuléssigen Nutzung entsprechend dem
Bestand als ,private Freibereiche’ fest.

Mit den Begrinungsfestsetzungen fir die privaten Grundsticksfléchen werden sowohl gestalteri-
sche Ziele verfolgt wie auch ein Beitrag for Natur und Umwelt geleistet. Zu einer Durchgrinung
des Gebietes tragen die Vorgaben zur Bepflanzung der nicht Gberbaubaren Flachen bei. Mit der
Festsetzung von Baumpflanzungen auf den Grundstiicken und der Anlage der nicht Gberbaubaren
Grundsticksfléchen als Grinbereiche soll eine durchgehende Durchgrinung des Plangebietes
gewdhrleistet werden.

Aus Grinden des sorgsamen Umgangs mit dem Boden und dem Ziel unnétige Versiegelungen zu
vermeiden, sind Stellplétze fir Kfz, Wege und Zufahrten sowie sonstige befestigte, mit dem Erd-
boden verbundene Fléchen auf den Grundstiicken mit wasserdurchléssigen offenfugigen Belégen
auszufGhren. Das sind z.B. breitfugiges Pflaster, Rasenfugenpflaster, Porenpflaster, Rasengitter-
steine oder Rasenwaben. Ausgenommen von dieser Verpflichtung sind Terrassen.
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5.7 UMWELT UND NATURSCHUTZ

Artenschuiz

Im Rahmen des vorliegenden Verfahrens wurde eine Artenschutzrechtliche Beurteilung (2020) und
eine Artenschutzrechtliche Potenzialabschétzung (2024)? eingeholt, um beurteilen zu kénnen, ob
das Vorhaben méglicherweise gegen die artenschutzrechtlichen Bestimmungen verstéft.

e Artenschutzrechtliche Beurteilung (2020)

Der Untersuchungsumfang des Fachgutachtens bezieht sich auf den 8stlichen Bereich des Plan-
gebietes, der aus einer strukturreichen Grinfléche besteht und anfénglich als Naturschutzfléche
festgesetzt werden sollte. Auch bei einer Nutzung als Naturschutzflache sind die artenschutzrecht-
lichen Bestimmungen des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu beachten.

Betroffen sind in der Flur 2 die Flursticke 17/4 und 17/6. Der westlich angrenzende Teil des
Bebauungsplangebietes war nicht Gegenstand dieser Untersuchung.

Im Mai 2020 wurde eine querschnittsorientierte Begehung vorgenommen und das Biotoptypen-
spektrum im Plangebiet erfasst und hinsichtlich seiner Habitatqualitét for streng bzw. europarecht-
lich geschitzte Arten geprift.

Das Vorkommen von Fledermausquartieren im Plangebiet sowie eine Betroffenheit weiterer streng
geschutzter Arten aus anderen Artengruppen konnten mangels geeigneter Lebensrdume ausge-
schlossen werden.

Die Prifung ergab eine moégliche Betroffenheit der Artengruppen Végel und Reptilien. Fur diese
beiden Artengruppen wurde eine artenschutzrechtliche Prifung durchgefihrt. In weiteren Bege-
hungen im Sommer 2020 erfolgte die Erfassung der Végel und Reptilien.

Eine artenschutzrechtliche Beurteilung und die vor Ort durchgefihrten Erfassungen erbrachten
hierzu folgendes Ergebnis:

Végel

»Das Gebiet wird von einigen europarechtlich geschitzten Vogelarten genutzt, was sich durch den
in Randbereichen hohen Strukturreichtum des Plangebietes und dessen Umgebung ergibt.”3

LAufgrund der geringen Gréfle der Untersuchungsfléche und der nicht allzu hohen Dichte an wert-
gebenden Strukturen handelt es sich um ein Gebiet mit eher méaBiger Anzahl an Brutvégeln. Die
Strauch- und Gehélzvegetation dient einigen Vogelarten als Ruckzugs-, Brut- und Nahrungsmég-
lichkeiten. Die Mehrzahl der vorkommenden Arten nutzt das Gebiet jedoch als Nahrungshabitat
und britet in den umliegenden Strukturen wie den Hausern, Gérten, hohen Baumen und Gehdlz-
strukturen auBBerhalb. Infolge der Festsetzung der Teilflache des Geltungsbereichs 'An der Huber-
tusmdhle' erhéht sich voraussichtlich die Eignung als Rickzugs-, Brut- und Nahrungshabitat fir eu-
roparechtlich bzw. streng geschitzten Vogelarten.

Eine Betroffenheit gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG ist aktuell im Bereich der im Osten gelegenen, als
Flache zum Schutz und fir MafBnahmen fir Natur und Landschaft geplanten Parzelle nicht zu er-
warten.

2 vgl.: viriditas: Stadt Nieder-Olm Bebauungsplan ,Nérdlich der Hubertusmihle’, Artenschutzrechtliche Beur-
teilung (Stand 2020) & Artenschutzrechtliche Potenzialschétzung 2024, Weiler, 09.10.2024

3 viriditas: ... Artenschutzrechtliche Beurteilung (Stand 2020) & Artenschutzrechtliche Potenzialschatzung
2024,5. 10
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Um die Tétung oder Verletzung von Tieren und die Zerstérung von Fortpflanzungsstétten und somit
das Eintreten der Artenschutzrechtlichen Verbotstatbestdnde gemdf3 § 44 Abs. 1 BNatSchG zu ver-
meiden sind Gehélze im Rahmen von Habitataufwertungen in der gesetzlich zuldssigen Frist vom
O1. Oktober bis 28./29. Februar zu entfernen. Auch hohe Gras- und Krautbesténde sollten in die-

ser Zeit beseitigt werden. 4

Reptilien

.Im Gebiet erfolgten bei zwei Begehungen unter ginstigen Witterungsbedingungen jeweils Be-
obachtungen der streng geschitzten Zauneidechse (Lacerta agilis) im Bereich der Wiese und ins-
besondere im sidwestlichen Teil entlang der Saumstrukturen. Es kommen dort alle Altersstadien
der Reptilienart vor. Die Flachen bilden mit ihrer Habitatausstattung einen Ganzjahreslebensraum
fir eine sich reproduzierende (Teil-) Population der Zauneidechse. >

~Eine Betroffenheit gemdaB § 44 BNatSchG kann je nach Planungsabsicht nicht ausgeschlossen
werden. Wird die Fléche ohne Anderungen der Habitatbedingungen als Naturschutzflache umge-
widmet, ist keine Betroffenheit streng geschutzter Reptilien zu erwarten. Soll die Flache fir be-

stimmte Arfengruppen aufgewertet werden, ist zuvor zu prifen, ob die geplanten Mafinahmen eine
Betroffenheit nach § 44 BNatSchG fir die Zauneidechse darstellen. s

Das Gutachten kommt zu folgendem Fazit:

,Die Realisierung des Vorhabens ist aller Voraussicht nach ohne Verstof3 gegen die Bestimmungen
der Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG (Tétungsverbot gemdB3 § 44 Abs. 1 Nr. 1, Stérungsverbot
gemdaf3 § 44 Abs. 1 Nr. 2, Beschddigungsverbot geméf3 § 44 Abs. 1 Nr. 3 und Schéddigungsverbot
gemdB § 44 Abs. T Nr. 4 BNatSchG) méglich, da keine Eingriffe in der Priffléche vorgesehen sind.
Sollten MaBnahmen zur Aufwertung der Fléche fur bestimmte Artengruppen vorgesehen werden,
ist im Vorfeld zu prifen ob MafBnahmen zum Schutz der streng geschitzten Zauneidechse zu er-
greifen sind.

Eine Umnutzung des Bereichs zu eine Naturschutzfléche sollte demnach méglichst die von der
Zauneidechse besiedelten Fléchen bericksichtigen. Eine eventuelle Beplanung lésst sich ggf. so
umsetzen, dass keine Individuen der streng geschitzten Art zu Schaden kommen und die Ganz-
jahreslebensrdume, insbesondere die Winterquartiere erhalten bleiben.

Geringfigige Anderungen im Bereich der Grinfliche lassen sich somit je nach Ausgestaltung ohne
Verstof3 gegen die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 BNatSchG realisieren.

Zudem sind Gehélzrodungen lediglich auBBerhalb der Brutzeit in der Winterperiode (Oktober bis
Februar) zuléssig.“”

4 viriditas: ... Artenschutzrechtliche Beurteilung (Stand 2020) & Artenschutzrechtliche Potenzialschatzung
2024,S. 9

5 viriditas: ... Artenschutzrechtliche Beurteilung (Stand 2020) & Artenschutzrechtliche Potenzialschatzung
2024,S. 11

6 viriditas: ... Artenschutzrechtliche Beurteilung (Stand 2020) & Artenschutzrechtliche Potenzialschatzung
2024,5. 10

7 viriditas: ... Artenschutzrechtliche Beurteilung  (Stand 2020) & Artenschutzrechtliche  Potenzialschét-

zung 2024, S. 12
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¢ Artenschutzrechtliche Potenzialabschétzung (2024)

Seit der Erstellung der Artenschutzrechtlichen Beurteilung (2020) hat sich die Planung weiter ver-
festigt. Die Ausweisung des 8stlichen Teils des Plangebietes als Naturschutzflache wird nicht mehr
weiterverfolgt. Diese privaten Freibereiche sind jedoch weiterhin von Bebauung freizuhalten. Der
westliche bebaute Bereich wird Uberplant und in die Potenzialabschatzung miteinbezogen.

Das Plangebiet umfasst im westlichen Teil eine bestehende Wohnbebauung mit einem teils hohen
Gartenanteil und vielen Einzelbdumen. Der &stliche Bereich besteht aus einer strukturreichen
Grinflache. Der Geltungsbereich weist Strukturen auf, die artenschutzrechtlich relevanten Arten
als Habitat dienen kénnen.

Im Jahr 2020 wurde im Rahmen der durchgefGhrten artenschutzrechtliche Beurteilung auf der
dstlichen Flache die streng geschitzte Zauneidechse nachgewiesen.

Im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Potenzialabschatzung® des Gebietes wurde deshalb ge-
prift, welche Artengruppen bei einer baulichen Anderung innerhalb der kiinftigen und potenziellen
Veréinderungen unterliegenden Bebauungsplangebiets betroffen sein kénnten. Dies stellt die
Grundlage dar, welche Artengruppen bei Verdnderungen auf den potenziell betroffenen Grund-
sticken bzw. Flursticken dezidiert zu untersuchen sind.?

Im Rahmen einer querschnittsorientierten Begehung am 16.09.2024 wurde das im Untersu-
chungsgebiet existierende Biotoptypenspektrum hinsichtlich seiner Habitatqualitét fir streng bzw.
europarechtlich geschitzte Arten geprift.

Gemaf den durchgefihrten Untersuchungen kommt der Gutachter zu folgender abschlieBender
Beurteilung:
,Die artenschutzrechtliche Potenzialabschétzung erbrachte folgendes Ergebnis:

Das Gebiet dient mit hinreichender Sicherheit streng geschitzten Fledermausarten als fakultatives
Jagdhabitat. Zudem befinden sich im Geltungsbereich Gebdude die Fledermausen als Quartier
dienen kénnten. Geeignete Habitatbdume im Plangebiet sind ebenfalls nicht auszuschlieBen. Um
eine Betroffenheit nach § 44 BNatSchG der Artengruppe der Flederméuse mit hinreichender Si-
cherheit ausschlieBen zu kénnen, sind daher vertiefende Untersuchungen bei baulichen oder struk-
turellen Verédnderungen im Geltungsbereich zwingend erforderlich.

Die Vorhabensfldche bietet aufgrund seiner Habitatausstattung zweifellos einer Vielzahl an Vogel-
arten ein potenzielles Brut- und Nahrungshabitat. Bei dem Grofiteil der potenziell vorhandenen
Vogelarten handelt es sich voraussichtlich in erster Linie um anspruchslose, weit verbreitete und in
ihrem Bestand nicht gefdhrdete Arten.

Inwieweit streng geschitzte oder im Bestand stark rickldufige Arten im Gebiet vorkommen ist im
Rahmen einer dezidierten Untersuchung dieser Artengruppe insbesondere bei den geplanten bau-
lichen oder strukturellen Veranderungen an den entsprechenden Grundsticken (vgl. Tab. 1) zu
prifen.

Zur Vermeidung der Tétung oder Verletzung von Individuen europarechtlich geschitzter Végel so-
wie der Beschddigung oder Zerstérung ihre Entwicklungsformen ist es zudem erforderlich,

8 viriditas: Stadt Nieder-Olm Bebauungsplan ,Nérdlich der Hubertusmihle’, Artenschutzrechtliche Beurteilung
(Stand 2020) & Artenschutzrechtliche Potenzialschétzung 2024, Weiler, 09.10.2024, S. 18ff
? Vgl. viriditas: ... Artenschutzrechtliche Beurteilung (Stand 2020) & Artenschutzrechtliche Potenzialschét-

zung 2024,S. 18
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eventuelle Fallungen und Rodungen - unabhéngig von deren Ausmaf3 - auBerhalb der Brutzeit im
Zeitraum 01. Oktober bis 28./29. Februar durchzufihren.

Das Vorkommen der streng geschitzten Zauneidechse (Lacerta agilis) in den Gérten und Grund-
sticken des Geltungsbereichs ist aufgrund der zahlreichen Nachweise im Bereich der stlich gele-
genen und zu erhaltenden Streuobstflache im Jahr 2020 nicht auszuschlieBen. Grundsticke mit
entsprechendem Habitatpotenzial fir die Zauneidechse sind daher bei baulichen oder strukturellen
Verdnderungen dezidiert auf das Vorkommen der Art zu prifen.

Das Vorkommen weiterer streng geschuitzter Arten aus anderen Artengruppen ist aufgrund fehlen-
der bzw. bedingt geeigneter Lebensraumvoraussetzungen nach Durchfihrung der Potenzialab-
schétzung zundchst auszuschlieBen. Eine abschlieBende Beurteilung kann jedoch erst nach Durch-
fohrung einer dezidierten Biotoptypenkartierung sowie der sonstigen Erfassungen getatigt werden.

Es kommen nach Durchfihrung der Potenzialabschétzung mit hinreichender Sicherheit keine pau-
schal geschitzten Biotoptypen und geschitzte Pflanzenarten im Gebiet vor. “10

Aufgrund der in der abschlieBenden Beurteilung getroffenen Austihrungen ,sind auf der Ebene
des Bebauungsplans keine konkreten Festsetzungen zum Artenschutz erforderlich. Ausnahmen sind
die Festsetzungen von artenschutzgerechter Beleuchtung im Freien.”1

Auf der Ebene des Bebauungsplans werden die zum Griin- und Baumerhalt sowie zum Ausschluss
von Artenschutztatbesténden erforderlichen Vorgaben formuliert.'2 Diese Hinweise werden in Ka-
pitel ,H Vorgaben und Empfehlungen’ des Fachgutachten benannt und als unverbindliche Pla-
nungshinweise in den Anhang ,Umgang mit dem Artenschutz’ der textlichen Festsetzungen aufge-
nommen.

Die Hinweise sind zur Vermeidung des Eintretens von Verbotstatbestdnden gemafl § 44 Abs. 1
BNatSchG als Vorgaben fir die Baugenehmigungsebene verpflichtend einzuhalten.

Immissionsschuiz

Im Rahmen des vorliegenden Verfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung!3 erstellt, um
Aussagen zu moglichen Geréuscheinwirkungen auf das Plangebiet treffen zu kénnen. Ermittelt
und beurteilt wurden die zu erwartenden Verkehrsgerduschimmissionen durch die stlich verlau-

fende Bahnstrecke 3523 (Abschnitt Ober-Olm — Nieder-Olm) sowie die Landessstra3e L 401 (Pa-

riser StraBe). Der Bebauungsplan sieht die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes (WA) vor.

Die Berechnungen kamen zu dem Ergebnis, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 fir all-
gemeine Wohngebiete von 55 dB(A) fur die Tageszeit und 45 dB(A) fur die Nachtzeit im AuBen-
bereich, im Erd- und 1. Obergeschoss sowie im Dachgeschoss im gesamten Plangebiet Gber-
schritten werden. 4

10 viriditas: ... Artenschutzrechtliche Beurteilung  (Stand 2020) & Artenschutzrechtliche  Potenzialschét-
zung 2024, S. 26

1 viriditas: ... Artenschutzrechtliche Beurteilung  (Stand 2020) & Artenschutzrechtliche  Potenzialschét-
zung 2024, S. 26

12 vgl. viriditas: ... Artenschutzrechtliche Beurteilung (Stand 2020) & Artenschutzrechtliche Potenzialschét-

zung 2024, S. 26

Schalltechnisches Ingenieurbiro Pies GbR: Schalltechnisches Gutachten zum bauleitplanerischen Verfahren
in Nieder-Olm, Boppard-Buchholz, 25. Oktober 2024

vgl. Schalltechnisches Ingenieurbiro Pies GbR: Schalltechnisches Gutachten ..., S. 26
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Zur Einhaltung gesunder Wohn- und Arbeitsverhdlinisse sind zum Schutz vor Verkehrslérm geeig-
nete schallmindernde Mafinahmen fir die Gebéude und deren AuBenbereiche erforderlich. Lo-
sungen zur Verbesserung der Gerduschsituation sind detailliert in Kapitel 4 ,Mafinahmen zur Ver-
besserung der Gerduschsituation’ des schalltechnischen Gutachtens beschrieben und bewertet.

Aktive MaBBnahmen sind aufgrund der Lage und Héhe der Bahnstrecke 3523 wie auch dem Sach-
verhalt, dass hier keine Uberstandsléngen zum Schutz der Wohnbebauung realisiert werden kén-
nen sowie der bereits vorhandenen Wohnbebauung entlang der Pariser Stra3e und der Strafle ,An
der Hubertusmihle’ schwierig.!®

Planerische MaBnahmen gestalten sich aufgrund der Uberschreitungen der Orientierungswerte
zur Tages- und Nachtzeit im gesamten Plangebiet ebenfalls als schwierig.

Das Fachgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass der erforderliche Schutz am sinnvollsten durch
passive Schallschutzmafnahmen an der Aulenhille der zu schitzenden Bebauung erreicht wer-
den kann.16 Maf3geblich fir die Schallschutzanforderungen ist der AuBlenlérmpegel, zu dessen
Ermittlung der ungunstigste Fall angenommen wird. Entsprechend den schalltechnischen Ausar-
beitungen werden im Bebauungsplan stockwerksbezogen je nach Lage die Larmpegelbereiche lll,
IV, V und VI festgesetzt. Der jeweilige Larmpegelbereich gibt das erforderliche Bauschalldédmmmaf3
for die Aulenbauteile an. Somit kann der Schutz der Innenbereiche vor den Lérmeinwirkungen
erreicht werden. Der Nachweis der erforderlichen Schalldémm-Mafle der Aulenbauteile erfolgt
im Baugenehmigungsverfahren nach der jeweils aktuell giltigen DIN 4109. ,Bei einer spdteren
Bebauung des Plangebietes sind durch abschirmende Effekte von Gebduden oder Abschirmkan-
ten geringere Larmpegel an den zu den Larmquellen abgewandten Fassaden zu erwarten. Das
Maf3 der Verbesserung und die dadurch resultierenden geringeren Anforderungen kénnen bei
Kenntnis der Planung im Rahmen eines Einzelnachweises Gberprift und dargestellt werden.“17

Des Weiteren sind in Bereichen, in denen die Vorsorgewerte der 16. BImSchV (49 dB(A) nachts
fur ein allgemeines Wohngebiet) Gberschritten werden, die Schlafréume mit schallgeddmmten Be-
und Entloftungsanlagen auszustatten, da der erforderliche Schallschutz nur bei geschlossenen
Fenstern erreicht wird. Geméf3 dem schalltechnischen Gutachten sind im gesamten Plangebiet die
Schlafrdume mit Beliftungsanlagen auszustatten. Die Fenster selbst kénnen jedoch &ffenbar
sein.!8

Neben dem Schutz vor Lédrm in Innenréumen stellt auch der Lérm an Auflenwohnbereichen, Ter-
rassen, Balkonen/Loggien efc., eine wesentliche Thematik dar. Fir die Aulenwohnbereiche be-
steht gegeniber dem Verkehrslarm ebenfalls ein Schutzziel. Solche Flachen werden in der Regel
nur im Tagzeitraum (06.00 — 22.00 Uhr) genutzt, so dass hier auch nur die entsprechenden Ta-
geswerte hinsichtlich des Larmschutzes herangezogen werden. Aufgrund der innerérilichen, ver-
kehrlich vorbelasteten Lage (Schienenverkehr, Stralenverkehr) des Plangebietes, das dariber hin-
aus mit der Schaffung von Wohnraum dem Ziel Innenentwicklung vor AuBBenentwicklung Rech-
nung trégt, wird es als vertraglich angesehen, hier die Grenzwerte fir den Tag der 16. BImSchV
for Mischgebiete zugrunde zu legen. In Mischgebieten sind entsprechend dieser Gebietskategorie
gesunde Wohn- und Arbeitsverhdlinisse sichergestellt, so dass der Bebauungsplan Aulenwohn-
bereiche Uberall dort zulésst, wo die Beurteilungspegel < 64 dB(A) sind. Sofern dieser Grenzwert

15 vgl. Schalltechnisches Ingenieurbiro Pies GbR: Schalltechnisches Gutachten ..., S. 27
16 ygl. Schalltechnisches Ingenieurbiro Pies GbR: Schalltechnisches Gutachten ..., S. 32
17 vgl. Schalltechnisches Ingenieurbiro Pies GbR: Schalltechnisches Gutachten ..., S. 29

18 ygl. Schalltechnisches Ingenieurbiro Pies GbR: Schalltechnisches Gutachten ..., S. 30
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der 16. BImSchV tags Gberschritten wird, sind Auflenwohnbereiche zundchst unzuléssig, auler es
werden entsprechende bauliche MaBnahmen vorgesehen, die sicherstellen, dass an den Terrassen
oder Balkonen die genannten Grenzwerte eingehalten werden. Schutzvorkehrungen kommen hier
in Form von verglasten Loggien, Wintergérten, Bristungen mit bestimmten Schalldémmmafien
oder eigenen Schutzvorkehrungen baulicher Art (Schutzwéinde etc.) in Frage. Dies wére im Einzel-
fall im Rahmen der Umsetzung zu prifen und entsprechend zu realisieren. Die Grenzwertlinie der
16. BlmschV (64 db(A)) for Mischgebiete ist in der Planzeichnung eingetragen.

Zur Beurteilung der gesunden Wohnverhdltnisse kénnen zur Abwégung auch die ,Arbeitshilfe zur
Beurteilung gesunder Wohnverhdltnisse, Schallimmissionen'? der Stadt Frankfurt am Main und
dem ,Berliner Leitfaden — Larmschutz in der verbindlichen Bauleitplanung?0 herangezogen wer-
den. Hier wird diese Thematik jeweils ausfiuhrlich beleuchtet und begrindet. In der ,Arbeitshilfe
zur Beurteilung gesunder Wohnverhélinisse, Schallimmissionen’ der Stadt Frankfurt werden Au-
enwohnbereiche in reinen und allgemeinen Wohngebieten und Mischgebieten mit Pegeln durch
Verkehrslarm bis zu 64 dB(A) (Schwellenwert) akzeptiert. Der einzuhaltende Beurteilungspegel von
64 dB(A) orientiert sich dabei an den Schutzanforderungen der 16. BImSchV fir Kern-, Dorf- und
Mischgebiete. Demnach sind SchallschutzmaBBnahmen zum Schutz der AuBenwohnbereiche erfor-
derlich, wenn der fir den Tageszeitraum (06.00 — 22.00 Uhr) ermittelte Beurteilungspegel grofier
als 64 dB(A) ist. Nachts (22.00 — 06.00 Uhr) besteht fir AuBenwohnbereiche kein Schutzbedirf-

nis.

Der Bebauungsplan setzt die Vorgaben zum passiven Schallschutz, zu schallgeddmmten Liftungs-
einrichtungen sowie zum Schutz der AuBenwohnbereiche verbindlich fest und stellt damit sicher,
dass das geplante Vorhaben trotz der vorhandenen Lérmeinwirkungen gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhdltnisse sicherstellt.

Natur und Landschaft

Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung
nach § 13a BauGB. Gemdf § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB beinhaltet dies die Befreiung vom Aus-
gleichserfordernis. Der vorliegende Bebauungsplan erfillt aufgrund von Lage und Gréfie die dafir
notwendigen Voraussetzungen.

Dennoch muss sich die Stadt mit den Belangen von Natur und Landschaft nach dem ihnen zu-
kommenden Gewicht auseinandersetzen.
¢ Landschaftsplan

Im Landschaftsplan zum Fléchennutzungsplan 2025 der Verbandsgemeinde Nieder-Olm sind fol-
gende Planungsaussagen enthalten:

Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt, Bauaufsicht: Arbeitshilfe zur Beurteilung gesunder Wohnverhélt-
nisse Schallimmissionen, Frankfurt am Main, Stand September 2017

20 Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung und Wohnen, Senatsverwaltung fir Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

(Hrsg.): Berliner Leitfaden — Léarmschutz in der verbindlichen Bauleitplanung 2021, Berlin, September 2021
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Auszug aus der Landespflegerischen En’rwncklungskonzephon — Plan EKO2 des Land-
schaftsplans zum Fléchennutzungsplan 2025 der Verbandsgemeinde Nieder-Olm
Quelle: Verbandsgemeinde Nieder-Olm, Entwurf zur Abgabe, Oktober 2016

Das Plangebiet ist in der Landespflegerischen Entwicklungskonzeption des Landschaftsplans im
bebauten Bereich als Siedlungsflache und &stlich anschlieBend als Brachfléche dargestellt. Am
norddstlichen Rand tangiert es den Gehdlzsaum der Bahnanlage.

Es liegt im Teilraum 28 ,Ortslage Nieder-Olm’.
Ein expliziter Zielzustand oder MaBnahmenschwerpunkt ist fir das Plangebiet nicht formuliert.

Dies bedeutet, dass aus Sicht der Landschaftsplanung kein unmittelbarer landespflegerisch be-
grindeter Handlungsbedarf im Plangebiet gesehen wird. Vielmehr sollten die aktuellen Nutzungen
bzw. Nicht-Nutzungen fortbestehen.

¢ Naturpotenziale und -funktionen

Tiere und Pflanzen

Der westliche Teil des Plangebietes ist entlang der Pariser Strafle fast vollsténdig mit Wohngebau-
den und dazugehérigen Nebengebduden bebaut. Hier besteht derzeit eine gute vertikale Durch-
grinung mit zahlreichen groBen B&umen auf privaten Hausgrinfléchen. Im Bereich der Pariser
Strafle befindet sich auf dem Flurstiick 271 eine einzelne Bauliicke ohne Gehdlzbestand.

Die durch den Bebauungsplan erméglichte Nutzung wird absehbar zu Gehdlz- und Lebensraum-
verlusten fhren.
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Begrindung

Der 6stliche Teil des Plangebiets, der als von Bebauung freizuhaltende Fléche festgesetzt ist, lasst sich folgendermafien charakterisieren:
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Der Westteil dieses baufreien Areals wird von einer Obstbaumreihe eingenommen. Im Norden
stehen mittel- und niederstémmige Walnuss-Bdume (Juglans regia), welche in Richtung Stiden von
mittelstémmigen Apfeln (Malus domestica) abgel&st werden.

Der &stliche Teil des Areals wird weitlaufig von Vielschnittrasen eingenommen. Am nérdlichen
Rand der Parzelle 17/6 haben sich teils Gehdlzbestdnde auf der die zwei Flursticke teilenden
Béschung entwickelt. Im Bereich der Béschung erstreckt sich ein kleinteiliges Mosaik aus Ruderal-
bestanden, Brombeer- und Waldreben-Gestréuchen sowie Strauch- und Baumgehdlzen.

Dieser Teil des Plangebiets bleibt im Zuge der Planung unverdndert. Dies bedeutet, dass hier auch
keine Eingriffe durch die Planung generiert werden.

Im Kapitel ,Artenschutz’ sind die tierbezogenen Sachverhalte benannt.

Im Abschnitt ,Vorgaben und Empfehlungen’ fihrt das Artenschutzgutachten folgende allgemeine
bzw. spezielle zu bericksichtigende Hinweise aus:?!

e Erhalt von Fortpflanzungs- und Ruhestétten

* Kontrolle (potenzieller) Quartiere fir Fledermduse und Végel

* Regelung der zulassigen Bau- und Rodungszeiten

* Montage von kinstlichen Nisthilfen fir Fledermduse und Végel sowie Monitoring
* Schutz vor Vogelschlag

Es wird zur Minimierung der Eingriffswirkung empfohlen, bei einer Verdichtung der Bebauung
mdglichst viele Bestandsgehdlze zu erhalten bzw. wieder durch Neupflanzung zu ersetzen.

Die Bdden im Plangebiet sind im bebauten Bereich versiegelt bzw. in ihrem Aufbau und ihrer
Struktur Uberwiegend verdndert. Natirlicherweise kommen/kamen hier gemaf3 Bodenschatzung
(sL3Ls 67/73) sehr fruchtbare leichte Lossbéden vor. Der éstliche, von Bebauung freizuhaltenden
Bereich ist z.T. durch umweltgeféhrdete Stoffe belastet. Hier sollten unkontrollierte Veranderungen
der Bodenstruktur vermieden werden.

Durch die angestrebte verdichtete bauliche Nutzung ist eine zusétzliche Versiegelung zu erwarten.
Dies fihrt auf diesen Flachen zum vollsténdigen Verlust der Bodenfunktionen.

Oberflachengewdsser oder relevante Grundwasservorkommen sind nicht vorhanden.

Auf den versiegelten Fléchen besteht und verstérkt sich der Verlust der Versickerungsfunktion, wenn
eine weitere bauliche Verdichtung erfolgt. Anfallendes Niederschlagswasser muss im Gebiet mit
geeignet dimensionierten Anlagen zuriickgehalten oder schadlos abgefihrt werden.

Durch weitere Bebauung bzw. Versiegelung und stoffliche Emissionen aus Gebédudeheizungen
und Fahrzeugverkehr entsteht — wenn auch in geringem Maf3 - eine weitere Beeintrachtigung des
Lokal- und Bioklimas.

Die Erholungsfunktion des &stlichen, weiterhin unbebauten Plangebietes bleibt erhalten.

Landespflegerische Eingriffsbilanzierung

Formal handelt es sich bei der vorliegenden Planung um einen Bebauungsplan der Innenentwick-
lung nach § 13a BauGB. Die Regelung des § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB beinhalten eine Befreiung

21 vgl. viriditas: ... Artenschutzrechtliche Beurteilung (Stand 2020) & Artenschutzrechtliche Potenzialschét-
zung 2024, S. 26-28
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vom Ausgleichserfordernis. Der vorliegende Bebauungsplan der Innenentwicklung erfillt die dafir
notwendigen Voraussetzungen. Unabhéngig von dieser naturschutzrechtlichen Regelung fur Be-
bauungspléne der Innenentwicklung sind die Naturschutzbelange jedoch im Rahmen der Abwa-
gung mit dem ihnen zukommenden Gewicht zu beachten, nicht zuletzt auch im Hinblick auf die
Stadtgestaltung. Daher werden in diesem Bebauungsplan der naturschutzfachliche Eingriff und
dessen Intensitat Uberschlagig ermittelt und dokumentiert.

Der sudliche Teil des Plangebiets mit einer Grofle von 3.840 m? liegt im Geltungsbereich des
Bebauungsplans ,Weinberg lll" und ist als Mischgebiet (MI) und in einem kleinen Teilbereich als
allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt.

Der nérdliche bebaute Bereich, mit einer Grofie von 4.268 m?, befindet sich derzeit im Innenbe-
reich und ist im Flachennutzungsplan als Mischbaufléche (M) dargestellt.

Der Ausgangszustand stellt sich nach der bisherigen Rechtslage néherungsweise folgendermaf3en
dar:

Fléchentyp Flache in m2 | davon versiegelbar
Mischgebiet (M) (Bebauungsplan 'Weinberg Ill) 3.629 1.452 *
allgemeines Wohngebiet (WA) (Bebauungsplan

'Weinberg II') 211 84 *
Gebdude / versiegelte Freiflachen 1.674 1.674
unversiegelte Freifléchen 2.595

Grinfléche 5.400

Gesamt 13.509 3.210

*GRZ 0,4

Bei der Aufstellung des Bebauungsplans ,Weinberg Il kam die Baunutzungsverordnung 1977
(BauNVO 1977) zum Tragen. Danach wurden gem. § 19 Abs. 4 BauNVO 1977 auf die zuléssige
Grundflache die Grundfléchen von Nebenanlagen gem. § 14 nicht angerechnet. Das gleiche gilt
for Balkone, Loggien, Terrassen sowie fir bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht im Bau-
wich oder in den Abstandsflachen zuléssig sind oder zugelassen werden kénnen. Demnach konn-
ten im Bebauungsplan ,Weinberg Il im Bereich des Plangebiets 1.452 m? alleine durch Gebdu-
defléchen im Plangebiet versiegelt werden. Die zuvor aufgelisteten Anlagen nach § 19 Abs. 4
BauNVO 1977 kamen dazu.

Nach der Baunutzungsverordnung in der derzeit giltigen Fassung sind gemaf3 § 19 Abs. 4 bei der
Ermittlung der Grundflache die Grundflachen von Garagen, Stellplatzen mit ihren Zufahrten, Ne-
benanlagen im Sinne des § 14 und baulichen Anlagen unterhalb der Geldndeoberfléche, durch
die das Baugrundstick lediglich unterbaut wird, mitzurechnen. Die zuldssige Grundfléche darf
durch die Grundfléchen der vorgenannten Anlagen um bis zu 50 % Gberschritten werden.

Gemaf den Rechten und Pflichten, die sich aus der Planung ergeben, entsteht fir den vorliegen-
den Bebauungsplan folgendes Bild:

Flachentyp Flache in m2 | davon versiegelbar
Allgemeines Wohngebiet (WA 1, WA 2, WA 3 7.897 4.738

von Bebauung freizuhaltende Fléchen 5.612

Gesamt 13.509 4.738

* GRZ 0,4 maximale Uberschreitung um 50% bis 0,6
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Wie die voranstehende Bilanzierung zeigt, erméglicht der vorliegende Bebauungsplan eine Ver-
siegelung von ca. 4.738 m2.

Rein nach Zahlen erhéht sich die Versiegelungsbilanz im Plangebiet bei Anwendung der aktuellen
BauNVO gegeniber der BauNVO 1977 im Plangebiet um 1.528 m?2. Tatsachlich war jedoch
bereits in dem Teilbereich des Ursprungsplans ,Weinberg Ill" auf Grundlage der BauNVO 1977
eine vergleichbare Versiegelung erreichbar, da die Anlagen nach § 19 Abs. 4 BauNVO innerhalb
der Uberbaubaren Flachen ohne Anrechnung auf die GRZ zuléssig waren. Nach den damaligen
Versiegelungsrechten bestand bereits die Méglichkeit, das Plangebiet mit wohnbaulichen Nutzun-
gen, Garagen, Stellplatzen und Nebenanlagen grofBifléchig zu bebauen.

Wie bereits beschrieben ist die Stadt Nieder-Olm aufgrund des angewendeten Verfahren gemaf
& 13a BauGB nicht verpflichtet fur diesen Eingriff einen Ausgleich zu erbringen, da die Eingriffe
durch Bebauungspléne der Innenentwicklung als bereits ausgeglichen angesehen werden.

Bodenschutz - informative Darstellung

Der Planungsbereich ist teilweise im BODENINFORMATIONSSYSTEM RHEINLAND-PFALZ (BIS
RP), BODENSCHUTZKATASTER (BOKAT) als bodenschutzrechtlich relevante Fléche erfasst und
von dem Altstandort ,ehem. TEXACO-Tankstelle, Nieder-Olm, Pariser Str. 28” (REGNUM: 339
06 042 - 5001 / 000 — 00) betroffen. Dieser wird als dekontaminiert gefihrt. Der Altstandort wird
informativ dargestellt.

6 VERFAHREN, ABWAGUNG UND RECHTSFOLGEN

Verfahren

Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung, der
im beschleunigten Verfahren geméf3 § 13a BauGB erstellt wurde. Insbesondere wird der anhal-
tenden Nachfrage nach Wohnraum Rechnung getragen.

Die Voraussetzungen nach § 13a Abs. 1 BauGB, wie die Lage im Innenbereich, die Einhaltung
der Obergrenze der Grundflache oder die Nichtbeeintrachtigung von Natura 2000-Gebieten,
sind gegeben. Auch die Realisierung eines Vorhabens, das nach dem Gesetz fir die Umweltwelt-
vertraglichkeitsprifung (UVPG) beachtlich ware, ist nicht zu erwarten. Ebenso bestehen keine An-
haltspunkte, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen
von schweren Unfdllen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten wé-
ren.

Abwéagung

Im Zuge der vorliegenden Bebauungsplanénderung wurde von den frihzeitigen Beteiligungsschrit-
ten abgesehen. Durchgefihrt wurde die formliche Beteiligung der Tréger offentlicher Belange so-
wie der Offentlichkeit.

Die Anregungen aus den Beteiligungsverfahren wurden planungsbegleitend verschiedentlich ge-
wirdigt. Die Mehrzahl der vorgetragenen Anregungen der Behérden waren in der Planung bereits
umféinglich oder im Wesentlichen beriicksichtigt worden bzw. konnten durch kleinere Anderungen
und Ergdnzungen sowie redaktionelle Anpassungen und Klarstellungen in der Begrindung inte-
griert werden. Die vorlaufend oder wahrend des Verfahrens erstellten Fachuntersuchungen liefer-
ten dabei wichtige Erkenntnisse.
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Von Seiten der Struktur- und Genehmigungsdirektion Sid, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Ab-
fallwirtschaft, Bodenschutz, und der Kreisverwaltung Mainz-Bingen wurde darauf hingewiesen,
dass der Planungsbereich teilweise im BODENINFORMATIONSSYSTEM RHEINLAND-PFALZ (BIS
RP), BODENSCHUTZKATASTER (BOKAT) als bodenschutzrechtlich relevante Fléche erfasst und
von dem Altstandort ,ehem. TEXACO-Tankstelle, Nieder-Olm, Pariser Str. 28” (REGNUM: 339
06 042 - 5001 / 000 — 00) betroffen. Bei der erwdhnten ehemaligen Tankstelle handelt es sich
um einen dekontaminierten Altstandort. Durch Recherche seitens der Verbandsgemeinde und In-
formationen von Altanwohnern wurde die frihere Tankstelle bestétigt, jedoch deren Lage auf dem
Grundstick Pariser Strale 26 angenommen. Aufgrund der Unsicherheiten beziglich der Lage der
Bodenschutzflache wurde seitens der Verbandsgemeinde Kontakt mit der SGD Sud aufgenom-
men. Die Behérde teilte mit, dass in allen Dokumenten der SGD Siid die Pariser Strafle 28 erwdhnt
wird. Jedoch bestétigt sie, dass das betreffende Grundstick zweifelsfrei das mit der Hausnummer
26A ist, bestehend aus den Flursticken 271 und 272. Der Altstandort wurde informativ in den
Bebauungsplan aufgenommen.

Auf Anregung der Kreisverwaltung wurden die im Bebauungsplan behandelten Hinweise und For-
derungen zum Artenschutz klarstellend auf der Planzeichnung und in den textlichen Festsetzungen
erganzt.

Von der Offentlichkeit ging keine Stellungnahme ein.

Generell wird zu den Ergebnissen der Beteiligungsverfahren und den Umgang damit auf die um-
fangreichen textlichen Ausarbeitungen verwiesen, die dem Gemeinderat der Gemeinde Stade-
cken-Elsheim zur Durchfihrung der Abwégung vorlagen.

Rechtsfolgen

Der vorliegende Bebauungsplan tberplant im Siden einen Teil des bestehenden rechtskréftigen
Bebauungsplans ,Weinberg lllI. Nach Inkraftireten ersetzen die zeichnerischen und textlichen Fest-
setzungen des hier vorliegenden Bebauungsplans fir diesen Teilbereich die Regelungen des be-
stehenden Bebauungsplanes ,\Weinberg lllI" vollstandig.

aufgestellt im Auftrag der Stadt Nieder-Olm
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VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufstellungsbeschluss:
Der Stadtrat der Stadt Nieder-Olm hat in seiner Sitzung am 08. Dezember 2016 die Aufstellung dieses
Bebauungsplanes gemdB § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen.
Der Bebauungsplan wird geméfB § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt.

2. Offentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses:
Die ortsibliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses geméB § 2 Abs. 1 BauGB erfolgte am
22. Dezember 2016 durch Verdffentlichung im Nachrichtenblatt ‘aktuell” der Verbandsgemeinde Nie-
der-Olm.

3. Beteiligung der Behérden:
Das Verfahren zur Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager dffentlicher Belange geméf3 § 13a
i.V.m. § 13 und § 4 Abs. 2 BauGB wurde mit E-Mail vom 08. Juli 2025 eingeleitet. Die Frist fir die
Abgabe der Stellungnahmen endete am 15. August 2025.

4. Bekanntmachung der Veréffentlichung des Planwerks:
Die Verdffentlichung im Internet sowie die dffentliche Auslegung des Planentwurfs geméf § 13ai.V.m.
§ 13 und § 3 Abs. 2 BauGB wurden am 10. Juli 2025 durch Veréffentlichung im Nachrichtenblatt
‘aktuell” der Verbandsgemeinde Nieder-Olm sowie auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Nie-

der-Olm ortstblich bekanntgemacht.

5. Veroéffentlichung und Auslegung des Planentwurfes:
Der Planentwurf des Bebauungsplanes mit der Begrindung wurden geméaf3 § 3 Abs. 2 BauGB in der
Zeitvom 11. Juli 2025 bis zum 15. August 2025 auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Nieder-
Olm versffentlicht. Zusétzlich zur Versffentlichung im Internet wurden die Unterlagen im gleichen Zeit-

raum in der Verbandsgemeinde Nieder-Olm &ffentlich ausgelegt.

6. Prifung der Anregungen:
Der Stadtrat der Stadt Nieder-Olm hat die fristgemdf eingegangenen Anregungen geméf3 § 3 Abs. 2
und § 4 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 25. September 2025 geprift und das Ergebnis anschlie-
Bend mitgeteilt.
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7. Beschluss des Bebauungsplanes:
Aufgrund der 8§ 1 bis 4 und 8 bis 10 BauGB hat der Stadtrat der Stadt Nieder-Olm den Bebauungs-
plan sowie die értlichen Bauvorschriften geméB § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 LBauO in seiner Sit-
zung am 25. September 2025 als Satzung beschlossen.
Nieder-Olm, den .....cocovvveninnn..

Stadtbirgermeister Dienstsiegel

8. Ausfertigung:
Bereits auf der Planzeichnung und den separaten Textlichen Festsetzungen erfolgt — siehe dort ,Aus-
fertigung’.
Es wird bestatigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit den hierzu ergangenen Beschlussen des Stadtrates

der Stadt Nieder-Olm Ubereinstimmt

9. Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses:
Die ortsibliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemafl § 10 Abs. 3 BauGB erfolgte am

.................... durch Bekanntmachung im Nachrichtenblatt ‘aktuell” der Verbandsgemeinde Nieder-
Olm.
Nieder-Olm, den .....cocovvveninnnl.

Stadtbirgermeister Dienstsiegel

Fassung zur Bekanntmachung ¢ September 2025 Seite 2 von 2



	2315 01 Deck FzB
	NO BP Hubertsm PlanZ FzB_251014
	2315 02 Reg FzB
	2315 03 TF FzB
	Anhang  6.1.pdf
	Anhänge gesamt.pdf
	A_6.1 maßgeblicher Außenlärm EG.pdf


	Anhang  6.2.pdf
	Anhänge gesamt.pdf
	A_6.2 maßgeblicher Außenlärm OG.pdf


	Anhang  6.3.pdf
	Anhänge gesamt.pdf
	A_6.3 maßgeblicher Außenlärm DG.pdf



	2315 04 Be FzB
	2315 05 Vfv FzB



